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Anlage 2 
Begründung 

 

 

A. Allgemeines 
 

I.  Ziele und wesentliche Neuregelungen der Verordnung 

 

1. Zielsetzung 

Angesichts der weltweit rasch steigenden Energienachfrage und der großen Herausforderun-

gen des Klimawandels hat das Bundeskabinett im August 2007 in Meseberg ein ambitionier-

tes Energie- und Klimaprogramm beschlossen. Richtschnur der Energiepolitik ist das Ziel-

dreieck aus Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit. Ein ent-

scheidender Schlüssel dieser ehrgeizigen Strategie ist die Steigerung der Energieeffizienz. 

Wenn der Kohle-, Öl- und Gasverbrauch durch höhere Energieeffizienz vermindert wird, ver-

ringert sich auch Deutschlands Abhängigkeit von Energieeinfuhren.  

Dem Gebäudebereich kommt bei der Verbesserung der Energieeffizienz eine erhebliche Be-

deutung zu. Dort liegen wichtige Potentiale für die Einsparung von Energie. Gebäude haben 

mit mehr als 40 % einen erheblichen Anteil am gesamten Energieverbrauch. Ziel ist es daher, 

bei der Neuerrichtung Gebäude mit möglichst sparsamer Energiebilanz zu erstellen und im 

Gebäudebestand die vorhandenen Möglichkeiten zur Energieeinsparung zu wirtschaftlich 

vertretbaren Bedingungen zu mobilisieren. 

Auf der Grundlage der Meseberger Beschlüsse hat die Bundesregierung im Dezember 2007 

bereits ein umfangreiches Paket von Gesetzen und Verordnungen vorgelegt. Im Rahmen eines 

zweiten Pakets soll auch die Energieeinsparverordnung mit dem Ziel geändert werden, die 

energetischen Anforderungen der Energieeinsparverordnung an die Errichtung und die we-

sentliche Änderung von Gebäuden zu verschärfen, einzelne Nachrüstpflichten auszuweiten, 

die Außerbetriebnahme und den Ersatz von Nachtstromspeicherheizungen im Rahmen der 

wirtschaftlichen Vertretbarkeit vorzusehen sowie Maßnahmen zu Stärkung des Vollzugs der 

Energieeinsparverordnung zu ergreifen. 

Mit ihren energie- und klimapolitischen Maßnahmen knüpft die Bundesregierung auch an das 

umfangreiche Konzept der Europäischen Kommission für mehr Klimaschutz und speziell an 

den Aktionsplan für Energieeffizienz (2007 bis 2012) an. In diesem Aktionsplan hat sich die 

Europäische Union die Zielvorgabe gesetzt, den Energiebedarf so zu steuern und zu verrin-

gern sowie Energieverbrauch und -versorgung gezielt so zu beeinflussen, dass bis zum Jahr 
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2020 insgesamt 20% des jährlichen Energieverbrauchs eingespart werden können. Dieses Ziel 

entspricht Energieeinsparungen von rund 1,5% jährlich bis zum Jahr 2020. Auch die Kom-

mission ist der Ansicht, dass eine der größten Einsparmöglichkeiten im Gebäudesektor zu 

erreichen ist.  

 

2. Wesentliche Änderungen im Überblick 

a) Verschärfung des Anforderungsniveaus 

• Zur Erhöhung der Energieeffizienz im Gebäudebereich werden – unter Wahrung der 

wirtschaftlichen Vertretbarkeit - die energetischen Anforderungen an den Jahres-

Primärenergiebedarf und an die Wärmedämmung energetisch relevanter Außenbautei-

le bei der Errichtung von Neubauten sowohl im Wohngebäude- als auch im Nicht-

wohngebäudebereich um jeweils rund 30 % erhöht. Bei größeren Änderungen im Ge-

bäudebestand wird eine Verschärfung der energetischen Anforderungen um durch-

schnittlich 30 % vorgesehen.  

• Zudem wird das Referenzgebäudeverfahren für Wohngebäude eingeführt und den Än-

derungen der Berechnungsverfahren Rechnung getragen. 

 

b) Erweiterung einzelner Nachrüstpflichten  

• Die Pflicht zur Dämmung bisher ungedämmter oberster Geschossdecken wird unter 

bestimmten Zumutbarkeitsvoraussetzungen auch auf begehbare oberste Geschossde-

cken ausgedehnt. Soweit eine Dämmpflicht besteht, werden die Anforderungen an die 

Dämmqualität erhöht. 

• Für Klimaanlagen wird eine generelle Pflicht zur Nachrüstung von selbsttätig wirken-

den Einrichtungen der Be- und Entfeuchtung vorgesehen. 

• Vorschlag des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung für ein 

Entfallen der Freistellungsregelung für selbst nutzende Eigentümer von Wohngebäu-

den mit nicht mehr als zwei Wohneinheiten von den sogenannten Nachrüstungspflich-

ten; Vorschlag wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie abge-

lehnt; siehe hierzu im Einzelnen Begründung zur Änderung des § 10.  
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c) Außerbetriebnahme von elektrischen Speicherheizungssytemen und Einführung einer 

Aufwandszahl für Heizungssysteme 

Nach dem Beschluss der Bundesregierung vom 5. Dezember 2007 sollen Nachtstromspei-

cherheizungen mit einem Alter von mindestens 30 Jahren mittelfristig und stufenweise 

unter Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgebots außer Betrieb genommen werden. Das Be-

triebsverbot ist eines der Elemente des Integrierten Energie- und Klimaprogramms der 

Bundesregierung von Meseberg aus dem August 2007.  

 

Der Einsatz von Strom für Heizzwecke erfordert einen wesentlichen höheren Energieein-

satz als bei anderen Energieträgern. Dies wird durch den hohen Primärenergiefaktor von 

2,7 zum Ausdruck gebracht. Nachtstromspeicherheizungssysteme sind deshalb Heizsys-

teme, die zur Erreichung einer bestimmten Raumtemperatur wesentlich mehr Energie be-

nötigen, als zur bestimmungsgemäßen Nutzung erforderlich ist. Neben diesem Aspekt ist 

zu berücksichtigen, dass die Erzeugung des für den Betrieb elektrischer Widerstandshei-

zungen erforderlichen Stroms einen erheblichen CO2-Ausstoß verursacht. Die Umstellung 

auf andere Energieträger ist deshalb ein wichtiges Mittel zur Steigerung der Energieeffi-

zienz. Aus diesen Gründen soll die Pflicht zur Außerbetriebnahme elektrischer Speicher-

heizsysteme auch durch eine Regelung ergänzt werden, die über die Einführung einer 

Aufwandszahl für Heizungssysteme den Einbau ineffizienter Heizungssysteme allgemein 

untersagt. 

Da eine Außerbetriebnahme solcher Heizsysteme mit dem sich daran anschließenden Er-

satz der Einbau einer neuen Heizung vergleichsweise hohe Kosten verursachen wird, be-

absichtigt die Bundesregierung, den Austausch im Rahmen des CO2-Gebäudesanierungs-

programms nach Maßgabe der durch den Haushalt zur Verfügung gestellten Mittel zu för-

dern.  

Zudem sind längere Übergangsfristen bis zum Einsetzen der Pflicht zur Außerbetrieb-

nahme vorgesehen. Die Regelung konzentriert sich außerdem auf bestimmte Fälle von 

Gebäuden (insbesondere abhängig von Größe des Gebäudes bzw. Anzahl der Wohnein-

heiten, Dämmstandard des Gebäudes), in denen nach gutachterlichen Erkenntnissen in der 

überwiegenden Mehrzahl der Fälle die Wirtschaftlichkeit gegeben ist.  
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d) Maßnahmen zur Stärkung des Vollzugs der Verordnung  

• Zur Stärkung der hoheitlichen Überwachung werden die Bezirksschornsteinfegermeis-

ter gesetzlich mit der Aufgabe betraut, im Rahmen der Feuerstättenschau bestimmte 

Prüfungen vorzunehmen, Fristen zur Nacherfüllung zu setzen und im Falle der Nicht-

erfüllung die zuständige Behörde zu unterrichten. 

• Wie in den Beschlüssen der Bundesregierung in Meseberg vom August 2007 zum In-

tegrierten Energie- und Klimaprogramm vorgesehen werden zur Stärkung des Voll-

zugs private Nachweise in Form von Unternehmererklärungen oder ggf. Eigentümer-

erklärungen bei der Durchführung bestimmter Arbeiten im Gebäudebestand einge-

führt. Gekoppelt wird dies mit einer behördlichen Stichprobenkontrolle zu solchen 

privaten Nachweisen. Auf diese Weise soll eine effektive Ausgestaltung des Vollzugs 

der EnEV gewährleistet werden, ohne gleichzeitig aufwendige bürokratische Verfah-

ren einzuführen. 

• Einführung einheitlicher Bußgeldvorschriften. Die Ausgestaltung und Formulierung 

der Ordnungswidrigkeitenregelung soll im weiteren Verfahren erfolgen. 

 

II. Gesetzgebungskompetenz des Bundes 

Die Energieeinsparverordnung gehört zum Recht der Wirtschaft, vor allem der Bau- und 

Wohnungswirtschaft. Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes beruht auf Artikel 74 Abs. 1 

Nr. 11 GG. Zur Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit ist im gesamtstaatlichen Interes-

se eine bundesrechtliche Regelung im Sinne des Artikel 72 Abs. 2 GG erforderlich. Insbeson-

dere die vorgesehenen Verschärfungen der materiell-rechtlichen Anforderungen in der Ener-

gieeinsparverordnung haben unmittelbaren Einfluss auf die Herstellung der zur Errichtung, 

Änderung und Nutzung von Gebäuden benötigten Bauprodukte. Durch ein bundesweit ein-

heitliches und abschließend festgelegtes energetisches Anforderungsniveau an Gebäude und 

Anlagentechnik wird gewährleistet, dass die produzierende Bauwirtschaft berechenbare und 

verlässliche technische und rechtliche Rahmenbedingungen für die Produktentwicklungspla-

nung und die Produktion für den deutschen Markt vorfindet. Es liegt im gesamtstaatlichen 

Interesse, dass hinsichtlich der technischen und rechtlichen Anforderungen an die Energieef-

fizienz im Gebäudebereich gleich gestaltete, einheitliche Marktbedingungen für die Wirt-

schaft innerhalb der gesamten Bundesrepublik herrschen. 
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III.  Wirtschaftliche Vertretbarkeit und Zumutbarkeit der verschärften Anforderungen  

Nach den Beschlüssen der Bundesregierung  zum Energie- und Klimaprogramm in der Ener-

gieeinsparverordnung soll niemand auf Grund der verschärften Anforderungen wirtschaftlich 

überfordert werden. Nicht zumutbare finanzielle Härten für die betroffenen Hauseigentümer 

sollen ausdrücklich Berücksichtigung finden. Praktische Bedeutung gewinnt der Grundsatz 

der wirtschaftlichen Zumutbarkeit bei Anforderungen im Gebäudebestand, insbesondere in 

Fällen der Kumulation verschiedener Pflichten, z. B. zur Nachrüstung von Gebäuden und An-

lagen und zur Außerbetriebnahme elektrischer Speicherheizsysteme. In der vorliegenden Än-

derungsverordnung sind hierzu verschiedene Regelungen vorgesehen.  

Der Verordnungsgeber ist bei der Festlegung von Anforderungen in der Verordnung, soweit 

es sich um zu errichtende Gebäude handelt, an die gesetzlichen Auflagen des § 5 Abs. 1 des 

Energieeinsparungsgesetzes (EnEG) gebunden. Danach müssen die zusätzlichen, durch die 

energiesparenden Maßnahmen bedingten Aufwendungen sich generell durch die eintretenden 

Einsparungen innerhalb der üblichen Nutzungsdauer des Gebäudes und seiner Teile erwirt-

schaften lassen. Werden Anforderungen im Zusammenhang mit der freiwilligen Änderung 

bestehender Gebäude gestellt, ist die noch zu erwartende Nutzungsdauer des Gebäudes zu 

berücksichtigen. 

Soweit unmittelbar in der Verordnung energiesparende Investitionen in den Gebäudebestand 

in Gestalt von sog. Nachrüstpflichten und Pflichten zur Außerbetriebnahme von Anlagen an-

geordnet werden, setzt dies voraus, dass die einzelne Pflicht generell zu einer wesentlichen 

Verminderung der Energieverluste beiträgt und die Aufwendungen durch die eintretenden 

Einsparungen innerhalb angemessener Fristen erwirtschaftet werden können (§ 4 Abs. 3 

Satz 2 EnEG in der Fassung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung für ein Drittes Ände-

rungsgesetz zum Energieeinsparungsgesetz).  

Die Bundesregierung hat zu den geplanten materiellen Verschärfungen, Nachrüst- und Au-

ßerbetriebnahmepflichten gutachterliche Einschätzungen zu den daraus resultierenden Mehr-

kosten, den Energieeinsparungen und den Amortisationszeiten eingeholt. Die Gutachten bele-

gen, dass die Anforderungen dieser Änderungsverordnung den gesetzlichen Vorgaben an die 

wirtschaftliche Vertretbarkeit genügen. Sie zeigen auf, dass die Erfüllung des Wirtschaftlich-

keitsgebots punktuell sogar eine stärkere Anhebung der Anforderungen rechtfertigen würde, 

als dies in dieser Verordnung vorgesehen ist. Solche punktuellen Möglichkeiten sollen in die-

ser Änderungsverordnung nicht ausgeschöpft werden. Bei der Festlegung des erhöhten An-

forderungsniveaus muss auf bauwirtschaftliche und bautechnische Gesichtspunkte sowie auf 



Stand: 18. April 2008 6

die Zumutbarkeit und Vermittelbarkeit gegenüber den Normadressaten Rücksicht genommen 

werden. Außerdem gilt es, die absehbaren Baukostensteigerungen durch maßvolle Verschär-

fungen in Grenzen zu halten. In diesem Zusammenhang ist das heutige Angebot an Baupro-

dukten und Bauweisen zu berücksichtigen. Vor diesem Hintergrund hat die Bundesregierung 

entschieden, die Verschärfung des Anforderungsniveaus in zwei Schritten zu vollziehen. Ne-

ben der nun vorliegenden Änderungsverordnung soll im Jahre 2012 ein weiterer Novellie-

rungsschritt vorbereitet werden, der eine Verschärfung der energetischen Anforderungen 

nochmals bis zur gleichen Größenordnung erreichen kann, allerdings in Abhängigkeit von den 

wirtschaftlichen und sonstigen Rahmenbedingungen.  

 

IV. Folgen der Verordnung, Kosten 

1. Kosten für die öffentlichen Haushalte 

a) Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand 

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden im Jahre 2007 für die öffentlichen Bau-

herrn – Bund, Länder und Gemeinden – Neubauten mit veranschlagten Gebäudekosten von 

insgesamt rund 4,8 Mrd. € zur Bauausführung zugelassen. Es handelte sich dabei fast aus-

schließlich um größere Nichtwohngebäude. In Fortschreibung der Aussagen von Gutachten 

zur EnEV 2002, die ebenfalls eine Verschärfung der Neubauanforderungen von etwa 30 % 

vorsah, kann bei solchen Gebäuden eine Erhöhung der Gebäudekosten um etwa ein Prozent 

angesetzt werden. Auf der Basis der genannten Daten wird die jährliche Mehrbelastung von 

Bund, Länder und Gemeinden durch die verschärften Neubauanforderungen der Verordnung 

auf 48 bis 50 Mio € geschätzt. Davon entfallen weniger als fünf Prozent auf den Bund, rund 

zehn Prozent auf die Länder, etwa drei Viertel auf die Gemeinden und etwa zehn Prozent auf 

mittelbare Einrichtungen. Für die Kostenfolgen der Anforderungen an den Gebäudebestand 

einschließlich der Anforderungen an die technische Gebäudeausrüstung lässt sich für die öf-

fentlichen Bauherrn mangels hinreichender statistischer Daten eine entsprechende aussage-

kräftige Hochrechnung nicht durchführen. Keine spürbare Bedeutung dürften die geplanten 

neuen Nachrüstpflichten und die Pflicht zur Außerbetriebnahme von Nachtstromspeicherhei-

zungen entfalten, von denen letztere allerdings erst zu Beginn des Jahres 2020 wirksam wird. 

Auch für die Baumaßnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden gilt jedoch als Folge der 

Ausrichtung der Verordnung am Wirtschaftlichkeitsgebot, dass sich Mehraufwendungen in-

nerhalb angemessener Zeit durch eingesparte Energiekosten amortisieren. Folglich werden die 

investiven Mehrkosten schon sehr bald durch Einsparungen bei anderen Titeln der Haushalte 
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kompensiert; die Anwendung der Verordnung trägt mittelfristig also zur Haushaltskonsolidie-

rung bei.  

 

b) Vollzugsaufwand 

Der Vollzug des Bundes ist von den Änderungen der Verordnung nicht betroffen.  

Auf den Vollzugsaufwand der Länder und Gemeinden hat die Verordnung geringfügige, je-

doch nicht näher bezifferbare Auswirkungen.1 Die Verordnung ist so konzipiert, dass den 

zuständigen Behörden bzw. nach Landesrecht Beliehenen sowie den nach Bundesrecht belie-

henen Bezirksschornsteinfegermeistern nur geringfügig zusätzlicher Vollzugsaufwand ent-

steht. Die Stärkung des Vollzugs der Verordnung verursacht geringfügige Mehrkosten in ei-

nigen Ländern, die bisher eine Unternehmererklärung im Sinne des § 26a und Kontrollen der 

Bezirksschornsteinfegermeister im Sinne des § 26b im Rahmen der Feuerstättenschau nicht 

vorschreiben. Die Stichprobenerhebung nach § 26a Abs. 4 erhöht den Vollzugsaufwand, wo-

bei allerdings zu berücksichtigen ist, dass die zuständigen Behörden grundsätzlich schon im 

Rahmen der ihnen obliegenden gesetzlichen Überwachungspflicht (§ 7 Abs. 1 EnEG) tätig 

werden müssen.  

Auf ein Mindestmaß beschränkt sich der Vollzugsaufwand für beliehene Bezirksschornstein-

fegermeister nach § 26b. Nach dem Konzept der Regelung wird die ohnehin gesetzlich vorge-

schriebene Feuerstättenschau zu einfachen Sichtkontrollen von Komponenten des Heizungs-

systems genutzt. Die Sichtkontrollen entfallen, wenn der Eigentümer dem Bezirksschornstein-

fegermeister eine entsprechende Unternehmererklärung oder eine Eigenerklärung vorlegt. 

Allenfalls geringfügige Kosten verursacht die nur in Ausnahmefällen praktisch werdende 

Pflicht, einen trotz eines Hinweises nicht behobenen rechtswidrigen Zustand bei der zuständi-

gen Behörde zu melden.  

Der Vollzugsaufwand kann auch durch die Ahndung der Ordnungswidrigkeiten, die neu in 

die Verordnung aufgenommen werden sollen, erhöht werden. Genauere Ausführungen zu den 

entstehenden Kosten sind erst möglich, wenn die einzelnen Tatbestände feststehen. 

 

                                                 
1 Der genaue Vollzugsaufwand ist Gegenstand der Anhörung von Ländern und Kommunalen Spitzenverbänden. 
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2. Kosten für die Wirtschaft und Preiswirkungen 

a) Kosten für die Wirtschaft  

Die verschärften energetischen Anforderungen sowie die Nachrüstpflichten belasten die Wirt-

schaft und private Bürger zunächst mit Mehrkosten bei der Errichtung und der wesentlichen 

Änderung von Gebäuden aus. Die Höhe der Mehrkosten wird wie bei den Auswirkungen auf 

die öffentlichen Haushalte auf etwa ein Prozent der Gesamtkosten einer Maßnahme geschätzt. 

Den erhöhten Planungs-, Bau- und Kapitalkosten stehen unmittelbar einsetzende, erhebliche 

Einsparungen an Energie und an Energiekosten gegenüber. Die Mehrkosten amortisieren sich 

je nach der einzelnen Anforderung generell innerhalb angemessener Fristen und deutlich vor 

Ablauf der technischen Lebensdauer betroffener Bauprodukte.  

Für die Pflicht zur Außerbetriebnahme von elektrischen Speicherheizsystemen einschließlich 

der dann notwendigen Installation eines anderen Heizungssystems gilt hinsichtlich der Erwirt-

schaftung der Mehrkosten das Gleiche unter den die Wirtschaftlichkeit sichernden Anwen-

dungsvoraussetzungen des § 10a. 

Die Pflicht zur Ausstellung einer Unternehmererklärung (§ 26a Abs. 1) verursacht der Wirt-

schaft allenfalls kaum wahrnehmbare Zusatzkosten. Ebenso wie z. B. die obligatorischen 

steuerrechtlichen Hinweise zur Aufbewahrungspflicht von Handwerkerrechnungen kann die 

Unternehmererklärung routinemäßig als Vermerk auf die Rechnung gesetzt werden; deshalb 

fällt nicht einmal der Ausdruck einer gesonderten Dokumentes für die Unternehmererklärung 

an. Da der Unternehmer lediglich die Einhaltung des geltenden Rechts bestätigen soll, entste-

hen ihm keine neuen materiell-rechtlichen Kosten oder Lasten.  

Für die vom Umfang her geringfügige Sichtkontrolle oder Kenntnisnahme von Unternehmer-

erklärungen und Eigenerklärungen durch den Bezirksschornsteinfegermeister im Rahmen der 

Überwachung nach § 26b können nach Maßgabe einschlägiger Rechtsvorschriften Gebühren 

entstehen. In der Energieeinsparverordnung können solche Regelungen allerdings nicht ge-

troffen werden. 

 

b) Preiswirkungen 

Auf Grund der vorgesehenen Regelungen sind geringfügige Einzelpreisanpassungen möglich. 

Die Nachfrage nach Bauprodukten von hoher energetischer Qualität wird steigen. Da solche 

Produkte künftig Standardprodukte sein werden, ist für diese Produkte mit einem Sinken der 

Preise infolge der Skaleneffekte bei Herstellung und Vertrieb zu rechnen. Diese Wirkung trat 

schon bei früheren Novellierungen auf. 

Geringfügige erhöhende Auswirkungen auf das allgemeine Preisniveau, insbesondere das 
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Verbraucherpreisniveau, sind zu erwarten. Für das Mietenniveau gilt dies nicht, weil investiv 

bedingte Steigerungen der Mieten und Gesamtwohnkosten durch die eingesparten Energie-

kosten der Nutzer weitgehend kompensiert werden dürften.  

 

 

3. Bürokratiekosten  

a)  Überblick 

Die Verordnung sieht in § 12 Abs. 2 Satz 4 und Abs. 6, § 21 Abs. 4 und § 26a Abs. 1 bis 3, 

§ 26b Abs. 3 neue Informationspflichten vor. Die Informationspflichten betreffen einerseits 

private und gewerbliche Eigentümer von Gebäuden sowie die öffentliche Hand als Eigentü-

merin von Gebäuden und andererseits die Wirtschaft, die im Gebäudebereich Arbeiten bzw. 

Leistungen erbringt und hierüber private Nachweise zu erstellen hat bzw. Energieausweise 

ausstellen will.  

• Informationspflicht nach § 12 Abs. 2 Satz 4 und nach § 12 Abs. 6  

Die Informationspflicht nach § 12 Abs. 2 Satz 4 trifft die Person, die die Inspektion einer 

Klimaanlage durchführt, als Teil der Wirtschaft. Nach geltendem Recht hat sie die Ergeb-

nisse der Inspektion zu dokumentieren. Nach der neuen Regelung soll sie dies nun dem 

Betreiber der Klimaanlage bescheinigen. Dies kann in Form einer Kopie der Dokumenta-

tion erfolgen. Dieser Mehraufwand ist also äußerst gering. Die Bescheinigung wird vom 

Betreiber der Klimaanlage benötigt, um gegenüber der zuständigen Behörde den Nach-

weis der Durchführung der erforderlichen Inspektion führen zu  können. Diese Informati-

onspflicht des Betreibers beschränkt sich auf den Fall, dass die zuständige Behörde die 

Vorlage verlangt. 

• Informationspflicht nach § 21 Abs. 4 und § 29 Abs. 6 Satz 2 

Die Informationspflicht nach § 21 Abs. 4 betrifft Personen, die im Hinblick auf Fachrich-

tung und Ausbildungsgang nicht die Anforderungen des § 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 4 an 

die Berufsausbildung erfüllen, um als Ausstellungsberechtigter für Energieausweise tätig 

werden zu können. Auf Antrag einer solchen Person, die eine andere Fachrichtung bzw. 

Ausbildungsgang als in § 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 4 genannt absolviert hat, kann deren 

Berufsausbildung von der zuständigen Behörde als gleichwertig anerkannt werden. Die 

beantragte Entscheidung der Behörde zielt also auf eine Begünstigung des Antragstellers 

ab. Die Informationspflicht wird zudem nur in begrenztem Umfang anfallen, da für den 

Regelfall eine einzelfallbezogene behördliche Zulassung von Ausstellungsberechtigten in 
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der Verordnung nicht vorgesehen ist, um den Aufbau neuer Bürokratie zu vermeiden. Aus 

diesem Grund sollen sich grundsätzlich die Kriterien zur Ausstellungsberechtigung und 

damit der Kreis der Aussteller aus den Regelungen der Energieeinsparverordnung selbst 

ergeben und vom potenziellen Aussteller selbst beurteilt werden. Lediglich in den oben 

dargestellten Einzelfällen wird die Möglichkeit eröffnet, eine behördliche Entscheidung 

herbeizuführen.  

Die Informationspflicht nach § 29 Abs. 6 Satz 2 ist von der Zielsetzung und Konzeption 

parallel ausgestaltet. Auch hier geht es um Anträge von Einzelpersonen, die nicht den An-

forderungen des § 29 Abs. 6 Satz 1 an den Ausbildungsgang entsprechen, um bei Weiter-

bildung zum Energieberater des Handwerks ohne behördliches Zulassungsverfahren für 

Energieausweise ausstellungsberechtigt zu sein, und die Ermöglichung einer Gleichwer-

tigkeitsentscheidung der zuständigen Behörde, die mit einer entsprechende Informations-

pflicht des Antragstellers gegenüber der Behörde verbunden ist. 

• Informationspflichten nach § 26a Abs. 1 bis 3 

§ 26a Abs. 1 führt so genannte Unternehmererklärungen ein, durch die geschäftsmäßig tä-

tige Unternehmer dem Auftraggeber, also Bauherrn oder Eigentümer gegenüber schrift-

lich bestätigen, dass bestimmte in § 26a Abs. 1 genannte und von ihnen durchgeführte Ar-

beiten den Anforderungen der Energieeinsparverordnung entsprechen. In der Praxis wird 

hierfür eine Bestätigung auf der sowieso auszustellenden Rechnung genügen, so dass der 

Aufwand dieser Informationspflicht für den Unternehmer denkbar gering ist. Für den Ei-

gentümer besteht die Pflicht zur Aufbewahrung der Unternehmererklärung (über fünf Jah-

re), um diese bei einer Stichprobenkontrolle der Behörde verfügbar zu haben. Den Eigen-

tümer trifft zudem nach § 26a Abs. 3 die Informationspflicht, bei von ihm selbst durchge-

führten Arbeiten zur Erfüllung von Pflichten nach § 26a Abs. 1 oder bei Dämmarbeiten 

von Unternehmen, die in der Vergangenheit (vor Inkrafttreten des Dritten Gesetzes zur 

Änderung des Energieeinsparungsgesetzes) durchgeführt wurden und für die demzufolge 

noch keine Unternehmerbescheinigungen nach § 26a vorliegen können, eigene Erklärun-

gen über die Tatsache, dass solche Arbeiten durchgeführt wurden, abzugeben. Diese Er-

klärungen werden behördlich per Stichprobe überprüft. Auch der Aufwand für die Abgabe 

dieser Erklärung ist denkbar gering. Der Eigentümer muss zur Erfüllung der Informati-

onspflicht keinen Dritten einschalten, und seine Erklärung beschränkt sich auf Art und 

Zeitpunkt des Abschlusses der durchgeführten Arbeiten.  
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c)  Alternativenprüfung 

Die oben dargestellten Informationspflichten sind intensiv auf mögliche Alternativen ge-

prüft worden. Sie werden im Ergebnis als zweckmäßig und notwendig angesehen.  

Sowohl im Falle der Informationspflichten im Zusammenhang mit der Inspektion von 

Klimaanlagen als auch bei den Informationspflichten im Zusammenhang mit Fachunter-

nehmerbescheinigungen oder Eigenerklärungen wird die behördliche Kontrolle auf ein 

Mindestmaß beschränkt. Gewählt wird eine Kombination von privaten Nachweisen und 

behördlicher Kontrolle, teilweise nur auf Verlangen der Behörde (§ 12 Abs. 6) und teil-

weise im Wege einer Stichprobenkontrolle (§ 26b Abs. 4). Die Informationspflichten nach 

§ 26a (Unternehmererklärung, Eigenerklärung) sind zur Stärkung des Vollzugs erforder-

lich, weil in der Regel eine anderweitige (z. B. bauaufsichtliche) Überwachung solcher 

Maßnahmen nicht stattfindet. In diesen Fallgestaltungen ist die o. g. Kombination am bes-

ten geeignet, einen effektiven Vollzug der Energieeinsparverordnung zu gewährleisten.  

Alternativ könnten auf Nachweispflichten verzichtet werden. Dies würde jedoch die Ge-

fahr in sich bergen, dass die Ziele der Energieeinsparverordnung leer liefen und damit 

auch die Ziele der Bundesregierung zur Steigerung der Energieeffizienz im Gebäudebe-

reich verfehlt würden. 

Zu den Informationspflichten durch das Antragsverfahren auf behördliche Feststellung der 

Gleichwertigkeit von Ausbildungsgängen bzw. Fachrichtungen, um den betroffenen Per-

sonen im Einzelfall eine Ausstellungsberechtigung für Energieausweise zu ermöglichen, 

gibt es keine zweckmäßige Alternative. Das Grundkonzept der Ausstellungsberechtigung 

kennt zwar keine behördliche Zertifizierung oder Zulassung von Energieausweisausstel-

lern. Um jedoch auch nicht vom Grundkonzept eindeutig erfassten Einzelfallgestaltungen 

Rechnung tragen zu können, ist ein solches Antragsverfahren das mildeste Mittel. 

 

d) Kosten der Informationspflichten  

Eine Abschätzung der durch die Bescheinigungs- und Nachweisverfahren nach § 12 

Abs. 2 Satz 4, § 12 Abs. 6, § 26a Abs. 1 und 3 entstehenden Kosten ist nur bedingt mög-

lich. Bisher liegen zu den einzelnen Nachweisarten keine belastbaren Zahlen vor. Die 

nachfolgenden Ausführungen beruhen deswegen auf Annahmen. 

aa) Die Bescheinigung nach § 12 Abs. 2 Satz 4 wird in rd. 45.000 Fälle jährlich ausge-

stellt; der Zeitaufwand für den Ausdruck wird auf eine Minute geschätzt, so dass bei 

einem durchschnittlichen Tarif von 30,20 € (Gesamtwirtschaft) mit Kosten von etwa 

22.650 € zu rechnen ist. 



Stand: 18. April 2008 12

bb) Vorlagepflicht nach § 12 Abs. 6: Es wird eine durchschnittliche Kontrolldichte von 

zwei Prozent jährlich unterstellt, also 900 schriftlichen Vorlagen gegenüber Behör-

den. Bei Zugrundelegung von 15 Minuten für die Vorbereitung und Versendung ei-

nes Schreibens sowie Briefporto entstehen bei dem o.g. durchschnittlichen Tarif Bü-

rokratiekosten in Höhe von rd. 6.840 € jährlich. 

cc) In Fällen der Gleichwertigkeitsprüfung nach § 21 Abs. 4 und § 29 Abs. 6 Satz 2 

kann mit 100 Anträgen jährlich gerechnet werden. Je nach den Verhältnissen des 

Einzelfalls kann der Umfang der Arbeiten zur Antragstellung unterschiedlich ausfal-

len. Durchschnittlich sollen drei Stunden an Zeitaufwand angesetzt werden. Bei dem 

o.g. Tarif und einer Pauschale für Kopiekosten entstehen Bürokratiekosten in Höhe 

von etwa 9.500 €. 

dd) Für die Unternehmererklärung nach § 26a Abs. 1 entstehen trotz zu erwartender gro-

ßer, aber nicht seriös schätzbarer Fallzahlen vernachlässigbar geringe, nicht messba-

re Kosten. Die Bescheinigung wird regelmäßig einfach auf die Rechnung aufge-

druckt.  

ee) Eigenerklärungen über selbst oder von Dritten durchgeführte Arbeiten nach der Ver-

ordnung (§ 26a Abs. 3) fallen nur bei behördlichen Stichproben an. Unterstellt man 

in Ermangelung konkreter statistischer Angaben zur Häufigkeit von behördlichen 

Stichproben im Energieeinsparrecht jährlich 5.000 Vorlagen und einen Zeitbedarf 

für Vorbereitung, Recherche, Aufsetzen und Versendung der Erklärung von durch-

schnittlich einer Dreiviertelstunde, so entstehen Bürokratiekosten in Höhe von etwa 

113.250 € jährlich.  

 

 

4. Gleichstellungspolitische Auswirkungen 

Die Verordnung hat nach den gleichstellungspolitischen Grundsätzen der Bundesregierung 

keine Auswirkungen auf die Gleichstellung. Die Wirkungen der Verordnung treten unabhän-

gig vom Geschlecht der Betroffenen ein. Auswirkungen auf die unterschiedlichen Lebenssitu-

ationen von Frauen und Männern sind nicht zu erwarten. 

 

 

V. Zeitliche Geltung 

Eine Befristung der Verordnung kommt nicht in Betracht. Die unbefristete Geltung garantiert 

die erforderliche Investitionssicherheit für die Normadressaten, die Planungsbeteiligten und 
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die Bauwirtschaft und schafft die Voraussetzungen für die vorgesehene langfristige Steige-

rung der Energieeffizienz von Gebäuden. Eine befristete Geltungsdauer wäre im Ordnungs-

recht überdies unzweckmäßig. 

Die Verordnung dient außerdem insgesamt der Umsetzung mehrerer EG-Richtlinien. Eine 

befristete Umsetzung in nationales Recht kommt auch deshalb nicht in Betracht.  

 

 

V. Gemeinschaftsrechtliche Fragen  

1.  Umsetzung von EG-Richtlinien  

Diese Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinie 2006/32/EG des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 5. April 2006 über Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen 

und zur Aufhebung der Richtlinie 93/76/EWG des Rates (ABl. EU 2006 Nr. L 114, S. 64). 

Ferner wird mit dieser Änderungsverordnung auch die Pflicht gemäß Art. 4 Abs. 1 Satz 4 der 

EG-Richtlinie 2002/91/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 

2002 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (ABl. EG Nr. L 1 S. 65) erfüllt, nach 

der die Mitgliedstaaten die Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz von Gebäu-

den in regelmäßigen Zeitabständen, die fünf Jahre nicht überschreiten sollten, zu überprüfen 

und erforderlichenfalls zu aktualisieren haben, um dem technischen Fortschritt in der Bau-

wirtschaft Rechnung zu tragen.  

 

2. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union  

Die Bestimmungen der Verordnung stehen im Einklang mit dem Recht der Europäischen  

Union (EU). Insbesondere ist kein Eingriff in eine der Grundfreiheiten des Vertrages zur 

Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EGV) ersichtlich.  

Mittelbare Auswirkungen auf den freien Binnenmarkt für Waren sind durch höherrangige 

Ziele gerechtfertigt. Nach Artikel 2 EGV verpflichtet sich die Gemeinschaft zu einem hohen 

Maß an Umweltschutz und der Verbesserung der Umweltqualität. Die vorgesehene Beschrän-

kung des Einbaus klimaschädlicher Heizungssysteme ist aus zwingenden Gründen der Ener-

gieeffizienz und des Umweltschutzes gerechtfertigt. 
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B. Zu den einzelnen Vorschriften  
 

Zu Artikel 1 (Änderung der Energieeinsparverordnung) 

 

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 

Es handelt sich um Folgeänderungen. 

 
 

Zu Nummer 2 (§ 1 – Anwendungsbereich) 

Zu Buchstabe a  

Zu Doppelbuchstabe aa 

Über den Anwendungsbereich der EnEV sind in der Praxis seit dem Inkrafttreten der EnEV 

2007 erhebliche Unsicherheiten darüber aufgetreten, ob die Anforderungen der EnEV auch 

für nicht konditionierte (d.h. beheizte oder klimatisierte) Gebäude und Gebäudeteile. Die Än-

derung des § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 soll in Übereinstimmung mit Art. 2 Nr. 1 der Richtlinie 

2002/91/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2002 über die 

Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden klarstellen, dass sich der Anwen-

dungsbereich der Verordnung auf beheizte oder klimatisierte Gebäude und Gebäudeteile be-

zieht. Mit der Klarstellung soll den in der Praxis aufgetretenen Unsicherheiten bei der An-

wendung der Verordnung entgegengewirkt werden.  

 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Die Änderung soll klarstellen, dass sich anlagentechnische Anforderungen auch auf solche 

Anlagen des Gebäudes erstrecken, die zwar Gebäuden nach Nummer 1 dienen, sich jedoch 

vollständig oder teilweise außerhalb der beheizten oder gekühlten Räume befinden. So ist 

gewährleistet, dass z. B. außerhalb der thermischen Hülle aufgestellte Heizkessel und in un-

beheizten Räumen verlaufende Abschnitte von Rohrleitungen erfasst werden können. 

 

Zu Buchstabe b  

Die Neufassung der Nr. 5 und 6 stehen in einem Regelungszusammenhang mit dem neuen § 8 

Satz 2 für Gebäude, die aus Raumzellen zusammengesetzt sind und nur für begrenzte Zeit 

genutzt werden sollen. Ziel der Neuregelung ist die Schaffung von Rechtssicherheit und 

Rechtsklarheit für die Gebäudegruppe und damit indirekt für Raumzellen, aus denen Gebäude 

mit befristeter Nutzungsdauer, wie Baustellenbüros oder Räumen für die vorübergehende Un-
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terbringung, hergestellt werden. Bisher sind der Geltungsanspruch der Verordnung und die 

materiellen Anforderungen nicht ausdrücklich geregelt.  

Die neue Nr. 6 soll die bisher in Nr. 5 aufgeführten Gebäude, die dazu bestimmt sind, wieder-

holt aufgestellt und zerlegt zu werden, übernehmen. In der Folge sind sie vom Anwendungs-

bereich der EnEV ausgenommen, wenn ihre geplante Nutzungsdauer zwei Jahre nicht über-

steigt. An Gebäude mit einer so kurzen Nutzungszeit können energetische Anforderungen aus 

Gründen mangelnder wirtschaftlicher Vertretbarkeit nicht gestellt werden. Bei einer längeren 

Nutzungsdauer bis zu fünf Jahren lässt der Wirtschaftlichkeitsgrundsatz des § 5 Abs. 1 EnEG 

die Anwendung der Bauteilanforderungen zu, wie sie in § 8 i. V. m. Anlage 3 (dort insbes. 

Tabelle 1) festgelegt sind.  

 

 

Zu Nummer 3 (§ 2 - Begriffsbestimmungen) 

Zu Buchstabe a  

Die Begriffsbestimmung für elektrische Speicherheizsysteme in Nr. 11a ist zur rechtssicheren 

Anwendung der neuen Regelungen für solche Heizsysteme in § 10a geboten. Sie entspricht 

im Wesentlichen der Begriffsbestimmung des geltenden Rechts (Anlage 1 Nr. 2.1.2). 

 

Zu den Buchstaben b bis d  

Die Ergänzungen „beheizt oder gekühlt“ in den Nr. 13 und 15 dienen der Klarstellung des 

Gewollten und sollen Unsicherheiten in der Anwendungspraxis entgegenwirken. Die Ände-

rung der Nr. 14 ist eine Folgeänderung. 

Bei der Wohnfläche (Nr. 12), die nur im Zusammenhang mit der Erstellung eines Energie-

ausweises für den Flächenbezug des Energieverbrauchskennwertes nach § 19 benötigt wird, 

sollen dagegen anders als bei den Nr. 13 und 15 auch künftig die vorliegenden Wohnflächen-

angaben (z. B. in Mietverträgen) verwendet werden dürfen. Eine Neuberechnung der Wohn-

flächen mit einer Herausrechnung v.a. unbeheizter Bereiche wäre eine erhebliche volkswirt-

schaftliche Belastung, der nur ein geringfügiger Erkenntniszugewinn gegenüber stände. 

 

Zu Nummer 4 (§§ 3 und 4 – Anforderungen an Wohn- und Nichtwohngebäude) 

Die §§ 3 und 4 sollen neu gefasst werden, um der Verschärfung der energetischen Anforde-

rungen, der Einführung des Referenzgebäudeverfahrens für Wohngebäude und den Änderun-

gen der Berechnungsverfahren Rechnung zu tragen.  
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Die vorgesehene Verschärfung der Anforderungen an den Jahres-Primärenergiebedarf und die 

Wärmedämmung energetisch relevanter Außenbauteile soll im Vergleich zu dem geltenden 

Recht jeweils rd. 30 % betragen; vgl. dazu auch die Begründung zu Anlage 1 Nr. 1 (Wohnge-

bäude) und Anlage 2 Nr. 1 (Nichtwohngebäude). 

 

Zu § 3 (Wohngebäude) 

Absatz 1 stellt Anforderungen an den höchstzulässigen Jahres-Primärenergiebedarf von 

Wohngebäuden. Die Vorschrift bestimmt, dass Neubauten so auszuführen sind, dass der Jah-

res-Primärenergiebedarf für Heizung, Warmwasserbereitung, Lüftung und Kühlung einen 

Höchstwert nicht überschreitet. Im Gegensatz zum geltenden Recht kann der Höchstwert 

nicht aus einer Tabelle abgelesen oder anhand einer Formel errechnet werden (vgl. bisher 

Anlage 1 Tabelle 1). Wie seit der EnEV 2007 schon für Nichtwohngebäude vorgeschrieben, 

soll künftig auch bei Wohngebäuden Maßstab für den Neubau der zu berechnende Wert eines 

Referenzgebäudes sein, das dem geplanten Wohngebäude in seinen Eigenschaften (Geomet-

rie, Gebäudenutzfläche, Ausrichtung) gleicht. Unter Referenzgebäude versteht man die Fest-

legung der energetischen Qualität der Gebäudehülle und der verschiedenen Anlagenkompo-

nenten für ein baugleiches Gebäude. Jedes zu errichtende Gebäude hat dabei sein eigenes Re-

ferenzgebäude, weil es in Bezug auf Geometrie, Gebäudenutzfläche und Ausrichtung dem zu 

errichtenden Wohngebäude genau gleichen muss. Durch das anschauliche Referenzgebäude-

verfahren erhält jedes Gebäude seinen eigenen individuellen Höchstwert. Wird ein zu errich-

tendes Gebäude wie ein gleichwertiges Referenzgebäude ausgeführt, ist die Einhaltung des 

Anforderungsniveaus immer gewährleistet. 

In Anlage 1 Tabelle 1 sind die zur Berechnung des jeweiligen Höchstwertes benötigten Refe-

renzausführungen festgelegt. Die Vorgaben an das Referenzgebäude erfüllen die Vorgabe an 

eine durchschnittliche Verschärfung der primärenergetischen Anforderungen um 30%. Die 

Verschärfung wird in etwa gleichen Teilen durch die Gebäudehülle und die Anlagentechnik 

erbracht, bei letzterer durch eine Kombination aus Effizienzsteigerung (Brennwerttechnik) 

und dem Einsatz erneuerbarer Energien (thermische Solaranlage). Die wirtschaftliche Ver-

tretbarkeit (§ 5 Abs. 1 EnEG) der geforderten Verschärfung des Anforderungsniveaus um 

durchschnittlich 30% wurde durch Untersuchungen von Gutachtern an typischen Wohnge-

bäuden belegt. 

Im Übrigen entspricht Absatz 1 bis auf die Ersetzung des Transmissionswärmeverlusts durch 

den Wärmedurchgangskoeffizienten, der künftig in Absatz 2 geregelt sein soll, im Wesentli-

chen dem geltenden Recht. 
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Nach Absatz 2 soll die Nebenanforderung an den baulichen Wärmeschutz künftig an den 

Wärmedurchgangskoeffizienten von Außenbauteilen (U-Wert) gestellt werden. Dieser ersetzt 

die bisher in § 3 Abs. 1 Satz 1 geregelte Nebenanforderung an den auf die wärmeübertragende 

Umfassungsfläche bezogenen Transmissionswärmeverlust. Damit entfällt die bisherige Prob-

lematik der Fensterflächenanteile. Die Verschärfung der Anforderungen (vgl. Anlage 1 Tabel-

le 2) beträgt im Durchschnitt ebenfalls 30% gegenüber der EnEV 2007 und ist hinsichtlich der 

wirtschaftlichen Vertretbarkeit ebenfalls gutachterlich abgesichert. Insoweit schöpft die Ände-

rungsverordnung die unter Wirtschaftlichkeitsaspekten noch etwas weiter gehenden Möglich-

keiten einer Verschärfung bewusst nicht aus, um einen zu scharfen, sprunghaften Anstieg der 

Anforderungen und damit auch der Belastung von Eigentümern und Nutzern sowie der pro-

duzierenden Wirtschaft zu vermeiden.  

Absatz 3 Satz 1 bestimmt, dass der Höchstwert des Jahres-Primärenergiebedarfs des zu er-

richtenden Gebäudes nach einem von zwei zur Wahl gestellten Berechnungsverfahren ermit-

telt werden muss. Das gegenwärtige Berechnungsverfahren für Wohngebäude beruht auf dem 

technischen Regelwerk der DIN V 4108-6 / DIN V 4701-10. Dieses ist ausschließlich auf das 

gegenwärtige Anforderungsniveau der EnEV kalibriert. Bei der Berechnung von Gebäuden 

mit deutlich besserem Wärmeschutzstandard wird mit dem Verfahren ein gegenüber der Rea-

lität abweichender Primärenergiebedarf berechnet. Entsprechend kann es zu einer Fehlopti-

mierung im Bereich des baulichen Wärmeschutzes und der Anlagentechnik führen. Anderer-

seits ist das bestehende Verfahren in Fachkreisen eingeführt und inzwischen vertraut. Ein we-

sentlicher Beweggrund für die wenigstens vorübergehende Beibehaltung des bisherigen Ver-

fahrens liegt in dem Umstand, dass eine große Zahl zukünftiger Ausstellungsberechtigter für 

den Energieausweis im Vertrauen auf die am 1. Oktober 2007 in Kraft getretene EnEV sich in 

dem bestehenden Verfahren haben fortbilden lassen. Es wäre für die Betroffenen und auch 

volkswirtschaftlich problematisch, diese gerade erst getätigten Bildungsinvestitionen durch 

Abschaffung des Berechnungsverfahrens zu entwerten. Deshalb wird zukünftig eine Bilanzie-

rung entweder mit dem derzeitigen Verfahren nach DIN V 4180-6/4701-10 oder mit der neu-

en DIN V 18 599 WG ermöglicht. Beide Verfahren werden gleichwertig und gleichberechtigt 

für Neubauten und Bestandsgebäude anwendbar sein. Zwingende Voraussetzung für die al-

ternativen Berechnungsverfahren ist die Einführung des Referenzgebäudeverfahrens für 

Wohngebäude.  

Absatz 3 Satz 2 soll gewährleisten, dass der individuelle Höchstwert nach demselben Berech-

nungsverfahren ermittelt wird wie der Referenzwert. 
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Der Fortfall des bisherigen Absatzes 3 ist eine Folgeänderung zur Neuregelung der Vorge-

hensweise bei Anlagen, für deren energetische Bewertung keine anerkannten Regeln der 

Technik vorliegen; vgl. dazu Anlage 1 Nr. 2.1.3 (Wohngebäude). 

Absatz 4 regelt wie bisher die Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz. Abgesehen 

von redaktionell begründeten Änderungen des Wortlauts sollen die Anforderungen um 30 % 

gesenkt werden. Vgl. dazu die Ausführungen zu Anlage 1 Nr. 3. 

 

Zu § 4 (Nichtwohngebäude) 

Absatz 1 entspricht mit Ausnahme einer begrifflichen Präzisierung („Referenzausführung“ 

statt „Ausführung“) wörtlich der bisherigen Regelung, verschärft aber durch Verweisung auf 

die neu gestaltete Referenzausführung in Anlage 2 Tabelle 1 die Anforderungen an den Jah-

res-Primärenergiebedarf im Mittel um etwa 30 %. Untersuchungen durch Gutachter haben 

ergeben, dass auch bei Nichtwohngebäuden eine Verschärfung des Anforderungsniveaus in 

dieser Größenordnung im Sinne von § 5 Abs. 1 EnEG wirtschaftlich vertretbar ist. Allerdings 

sind hierzu in einigen Bereichen Differenzierungen erforderlich, um dem Einfluss der unter-

schiedlichen Nutzung Rechnung zu tragen. Zu den einzelnen Merkmalen der Referenzgebäu-

deausführung vgl. die Begründung zu Anlage 2 Tabelle 1. 

In Absatz 2 soll die Anforderung an den Transmissionswärmetransferkoeffizienten durch An-

forderungen an den Wärmedurchgangskoeffizienten ersetzt und durch Verweisung auf die neu 

gestaltete Anlage 2 Tabelle 2 um rd. 30 % verschärft werden. Insofern wird auf die obige Be-

gründung zu § 3 Abs. 2 verwiesen. 

Absatz 3 regelt wie bisher das Berechnungsverfahren für das zu errichtende Nichtwohnge-

bäude und das Referenzgebäude.  

Nach der Verlagerung der bisherigen Regelung des Absatzes 4 in Anlage 1 Nr. 2.1.5 regelt 

Absatz 4 nunmehr die Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz (bisher Absatz 5). 

Abgesehen von redaktionell begründeten Änderungen des Wortlauts sollen die Anforderun-

gen um 30 % gesenkt werden. Vgl. dazu die Ausführungen zu Anlage 2 Nr. 4. 

 

 

Zu Nummer 5 (§ 5 - Prüfung alternativer Energieversorgungssysteme) 

Die Änderung dient der Harmonisierung mit der Bagatellgrenze des § 4 des Gesetzentwurfs 

der Bundesregierung zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich. 

Im Zusammenhang mit den vorgesehenen Beschränkungen des Einsatzes erneuerbarer Ener-

gien nach § 5 des Gesetzentwurfs der Bundesregierung zur Förderung Erneuerbarer Energien 



Stand: 18. April 2008 19

im Wärmebereich wird im Verlaufe des weiteren Verordnungsgebungsverfahrens ggf. eine 

Harmonisierung mit der dort vorgesehenen Beschränkung vorzunehmen sein.  

 

 

Zu Nummer 6 (§ 6 - Dichtheit, Mindestluftwechsel) 

Die Änderung des Absatzes 1 Satz 3 soll das Gewollte ohne inhaltliche Änderung klarstellen. 

Die Vorschrift soll bei Einhaltung bestimmter Voraussetzungen eine Vergünstigung gewäh-

ren, nicht aber – wie gegenwärtig formuliert – eine materiell-rechtliche Anforderung an das 

Gebäude begründen. Um dies klarzustellen, soll auch Anlage 4 Nr. 2 entsprechend geändert 

werden. 

 

 

Zu Nummer 7 (§ 7 - Mindestwärmeschutz, Wärmebrücken) 

Zu Buchstabe a 

Folgeänderung zur Änderung der Anforderungen an Gebäude nach § 3 und § 4.  

 

Zu Buchstabe b 

Die in dem neuen Absatz 4 vorgesehene Regelung ist bisher für Wohngebäude in Anlage 1 

und für Nichtwohngebäude in Anlage 2 geregelt. Die Verlagerung in § 7 erklärt sich aus 

rechtsförmlichen Gründen. Inhaltliche Änderungen sind damit nicht verbunden. 

 

 

Zu Nummer 8 (§ 8 – Kleine Gebäude) 

Zu Buchstabe a 

Folgeänderung zu dem neuen Satz 2.  

 

Zu Buchstabe b 

Der neue Satz 2 soll die Rechtsfolgen des Satzes 1 aus Gründen der wirtschaftlichen Vertret-

barkeit auf Gebäude erstrecken, die für eine Nutzungsdauer von höchstens fünf Jahren be-

stimmt und aus Raumzellen von jeweils bis zu 50 qm Nutzfläche zusammengesetzt sind.  
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Zu Nummer 9 (§ 9 - Änderung von Gebäuden) 

Zu Buchstabe a 

§ 9 Abs. 1 soll mit Abs. 3 zusammengefasst und mit dem Ziel neu gefasst werden, die energe-

tischen Anforderungen um durchschnittlich 30 % zu verschärfen (vgl. dazu die Begründungen 

zu den Änderungen in den Anlagen 1 bis 3), die Einführung des Referenzgebäudeverfahrens 

auch für Wohngebäude aufzugreifen und dem gesetzlichen Grundsatz der wirtschaftlichen 

Vertretbarkeit der Rechnung zu tragen.  

Um größere Rechtsklarheit zu schaffen, sollen die Bauteilanforderungen und die Anforderun-

gen an die Gesamtenergieeffizienz von zu ändernden Gebäuden künftig in unmittelbarem Zu-

sammenhang in Absatz 1 verankert und ihr Verhältnis zueinander mit Blick auf den verbind-

lichen Leitmaßstab, die Erfüllung der Bauteilanforderungen (künftig Abs. 1 Satz 1), klarer 

definiert werden. Inhaltlich unverändert reicht dabei aber die Erfüllung der – nunmehr ver-

schärften – Bauteilanforderungen aus, um die Anforderungen an Änderungen von Gebäuden 

einzuhalten. Die Neufassung des Absatzes 1 soll die Normadressaten in die Lage versetzen, 

mit der ausgeprägten Heterogenität der energetischen Qualität des Gebäudebestandes sachge-

recht und ohne Zwang zu unwirtschaftlichen Ausführungen umzugehen. Der Erfüllung dieser 

Vorgabe dient die vorgesehene Neuordnung der Tatbestände. Bei Anwendung des geltenden 

§ 9 Abs. 1 Satz 1 (künftig Satz 2) ist diese Voraussetzung teilweise nicht gewährleistet, wenn 

der Bauherr nicht nach § 9 Abs. 3 verfährt.  

Um den Weg zur Anwendung der grundsätzlich wünschenswerten Anwendung der primär-

energetischen Bewertung von Altbauten (Satz 2) nicht unnötig zu erschweren, soll im künfti-

gen § 9 Abs. 1 Satz 2 auf Anforderungen an die Wärmedämmung der Außenhülle verzichtet 

werden. Mit der Einführung von Anforderungen an den Wärmedurchgangskoeffizienten von 

fünf Bauteilgruppen (siehe § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2) würde schon das Verfehlen eines ein-

zelnen der fünf Anforderungswerte zur Unzulässigkeit eines Vorhabens nach Satz 2 führen. 

Da in vielen Fällen eine energetische Modernisierung im Sinne des § 9 Abs. 1 keine umfas-

sende, vom Dach bis zum unteren Gebäudeabschluss gegen Außenluft reichende Gesamt-

maßnahme ist, wäre eine solche Anforderung vielfach nicht erfüllbar. Die vorgeschlagene 

Regelung soll auch zur Bewahrung des baukulturellen Erbes beitragen, gerade bei erhaltens-

werten Altbauten unterhalb der Schwelle des § 24 Abs. 1. 

Die Streichung des bisherigen Satzes 2 ist eine Folgeänderung zur Streichung der dort bisher 

genannten Vorschriften. 
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Zu Buchstabe b  

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen zur Änderung des § 3. 

 

Zu Buchstabe c 

Der bisherige Absatz 3 soll ohne Änderung der materiellen Anforderungen in Absatz 1 Satz 1 

verlagert werden.  

 

Zu Buchstabe d  

Die Bagatellklausel des Absatzes 4 hat in der Anwendungspraxis zu einer Vielzahl von Zwei-

felsfragen Anlass gegeben, insbesondere hinsichtlich der Frage, wie der Begriff „Orientie-

rung“ auszulegen ist. Sie soll daher unter Beachtung des Wesentlichkeitserfordernisses des 

§ 4 Abs. 2 EnEG vereinfacht und vereinheitlicht werden.  

 

Zu Buchstabe e  

Die Streichung des Satzes 2 in § 9 Abs. 6 ist eine Folgeänderung zur Streichung der bisheri-

gen § 3 Abs. 3 und § 4 Abs. 4. 

 

 

Zu Nummer 10 (§ 10 – Nachrüstung bei Anlagen und Gebäuden) 

[Hinweis: Diese Nummer ist ein Vorschlag des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung; das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie lehnt die Ände-
rung ab. Die Abstimmung erfolgt wegen der Kürze der Zeit im Verlauf des weiteren Verfah-
rens.] 
 

1. Kurzbegründung des Regelungsvorschlags durch das Bundesministerium für Verkehr, Bau 

und Stadtentwicklung: 

Die Freistellung der selbstnutzenden Eigentümer von Wohngebäuden mit nicht mehr als 

zwei Wohneinheiten von den sogenannten Nachrüstungspflichten ist angesichts der für 

Deutschland rechtlich bindenden klima- und energiepolitischen Ziele des Europäischen 

Rates nicht länger vertretbar. Etwa 12 Mio. von Eigentümern genutzte Ein- und Zweifami-

lienhäuser von rd. 17 Mio. Wohngebäuden insgesamt können nicht weiterhin von diesen 

generell wirtschaftlich vertretbaren Nachrüstungspflichten ausgenommen bleiben, wäh-

rend sie für vermietete Wohngebäude gelten, bei denen die Kosten durch Mieterhöhungen 

auf die Mieter umgelegt werden können. Besondere Gründe, die als unbillige Härte ange-

nommen werden können, wie hohes Alter oder fehlende finanzielle Leistungsfähigkeit, 
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werden wie bei vermieteten Gebäuden durch eine Härtefallregelung aufgefangen. Die An-

nahme, selbstnutzende Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern seien generell auf-

grund ihrer angespannten finanziellen Situation schutzwürdiger als Eigentümer/Mieter der 

rd. 5 Mio. übrigen Wohngebäude, entbehrt der empirischen Grundlage. 

 

2. Kurzbegründung der Ablehnung des Regelungsvorschlags durch das Bundesministerium 

für Wirtschaft und Technologie:  

Mit der bestehenden Ausnahmeregelung für selbstnutzende Eigentümer von Ein- und 

Zweifamilienhäusern sollen Überregulierung und Eingriffe in die Substanz vermieden 

werden. Diese Schutzklausel wurde in die erste Energieeinsparverordnung aus dem Jahr 

2002 aufgenommen aufgrund der Erkenntnis, dass bei älteren Gebäuden Nachrüstungs-

kosten für Eigentümer mit niedrigerem Einkommen regelmäßig eine starke bis unzumut-

bare Belastung darstellen. Beispielsweise verursacht allein die Nachrüstverpflichtung, al-

te Heizkessel gegen energiesparende Öl-Niedertemperaturkessel auszutauschen, bei den 

betroffenen Gebäuden Investitionskosten von ca. 6.000 bis 8.000 € durchschnittlich, wenn 

es sich um eine einfache Maßnahme handelt. Ein-, im Wesentlichen aber auch Zweifamili-

enhäuser finanzieren sich nicht durch Mieteinnahmen, sondern über Kreditaufnahmen. 

Unzumutbar belastet würden damit insbesondere auch die mit langjähriger Schuldentil-

gung befassten Eigentümer aufgrund kreditfinanzierten Erwerbs von Ein- und Zweifamili-

enhäusern; hier wären vielfach auch junge Familien betroffen, häufig im Zielkonflikt mit 

anderen familienbedingten, arbeitsplatz- und bildungsbezogenen Aufwendungen. Dabei 

sind in Gebäuden mit ein und zwei Wohnungen trotz gegebener genereller Wirtschaftlich-

keit gemäß § 5 EnEG nach gutachterlichen Feststellungen Nachrüstungen weniger wirt-

schaftlich als bei Mehrfamilienhäusern. 

Mit Wegfall der Schutzklausel würden die Betroffenen darauf verwiesen, bei den nach 

Landesrecht zuständigen Behörden einen Antrag auf Befreiung von den Nachrüstver-

pflichtungen zu stellen und die Gründe hierfür, insbesondere die Vermögensverhältnisse 

und ggf. persönlichen Lebensplanungen im einzelnen offen zu legen. Dies wäre vor dem 

dargestellten Hintergrund unverhältnismäßig und unzumutbar. Durch Begrenzung der 

Nachrüstverpflichtungen zu einem bestimmten Stichtag (Bestandsschutz) für selbstgenutz-

te Ein- und Zweifamilienhäuser auf den Fall des Eigentümerwechsels wird eine übermä-

ßige Belastung vermieden. 

Zugleich ist die Aufhebung der Schutzklausel für die Erreichung des Ziels der Energieein-

sparverordnung auch nicht erforderlich. Gerade bei selbstnutzenden Eigentümern kann 



Stand: 18. April 2008 23

vor dem Druck gestiegener Energiekosten, deren Niveau auch weiterhin erwartungsge-

mäß hoch sein wird, davon ausgegangen werden, dass sie selbst die notwendigen wirt-

schaftlichen Überlegungen anstellen und erforderliche Investitionen in die energetische 

Qualität des Gebäudes bzw. der Anlagen tätigen, wenn und soweit sie hierzu wirtschaft-

lich in der Lage sind.  

 

 

Zu Nummer 11 (§ 10a - Außerbetriebnahme von elektrischen Speicherheizsystemen) 

Nach dem Beschluss der Bundesregierung vom 5. Dezember 2007 sollen Nachtstromspei-

cherheizungen mit einem Alter von mindestens 30 Jahren langfristig und stufenweise unter 

Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgebots außer Betrieb genommen werden. Das Betriebsver-

bot ist einer der Bausteine des Integrierten Energie- und Klimaprogramms von August 2007.  

An der Außerbetriebnahme von elektrischen Speicherheizsystemen besteht ein gewichtiges 

öffentliches Interesse. Die Regelung dient der Energieeinsparung und – als zwangsläufige 

Nebenfolge – auch dem Klimaschutz. Um das gleiche Ergebnis zu erzielen, erfordert die Er-

zeugung des für den Betrieb elektrischer Widerstandsheizungen erforderlichen Stroms für 

Heizzwecke einen wesentlichen höheren Energieeinsatz als der Einsatz anderer Energieträger. 

Die Umstellung auf andere Energieträger ist deshalb ein wichtiges Mittel zur Steigerung der 

Energieeffizienz. Aus diesem Gründen soll die Pflicht zur Außerbetriebnahme durch eine 

Regelung in § 13 Abs. 2 ergänzt werden, die den Einbau ineffizienter Heizungssysteme all-

gemein untersagt.  

Bei der Ausgestaltung des Betriebsverbotes muss den berechtigten Interessen der Normadres-

saten und dem gesetzlichen Wirtschaftlichkeitsgebot des § 4 Abs. 3 EnEG Rechnung getragen 

werden. Dabei sind besonders die zumeist beachtlichen Mehraufwendungen zu berücksichti-

gen, die den Normbetroffenen dadurch entstehen, dass sie das vorhandene Heizsystem besei-

tigen müssen und dann darauf verwiesen werden, in ihr Gebäude ein anderes, neues System 

einzubauen. Hinzu kommen äußere Bedingungen, die unmittelbar Einfluss auf die Höhe der 

Aufwendungen und damit die Amortisationszeiten nehmen, so etwa die Verfügbarkeit eines 

Anschlusses eines Grundstücks an die (andere) Energieversorgung zur Umstellung auf nicht 

strombetriebene Heizungssysteme.  

Vor diesem Hintergrund sind zum einen längere Übergangsfristen bis zum Einsetzen der 

Pflicht vorgesehen. Außerdem wird die Regelung auf diejenigen Fallgestaltungen konzent-

riert, in denen nach gutachterlichen Erkenntnissen das gesetzliche Wirtschaftlichkeitsgebot 
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generell, also für die weitaus überwiegende Mehrheit der Anwendungsfälle, gewahrt ist. In 

den Bereich der Wirtschaftlichkeit fallen unter den aktuellen Rahmenbedingungen nach Aus-

sagen der Gutachter von vornherein nur größere, normal beheizte, ganzjährig voll genutzte 

und zugleich nur mäßig oder schlecht gedämmte Gebäude. Das sind im Allgemeinen Wohn-

gebäude mit wenigstens sechs Wohneinheiten und Nichtwohngebäude mit einem vergleichba-

ren Wärmebedarf aus der Zeit vor der Wärmeschutzverordnung 1995. Unterhalb dieser 

Schwelle ist eine generelle Wirtschaftlichkeit jedenfalls unter den aktuellen Rahmenbedin-

gungen nicht generell gewährleistet. Auf die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit haben ver-

schiedene Faktoren Einfluss, die teilweise individuell sehr unterschiedlich sein können, wie 

die konkrete Verfügbarkeit eines Anschlusses an die Gasversorgung bzw. an ein Nah- oder 

Fernwärmenetz und alternativ der Raumbedarf für Heizkessel und Öltank, der zusätzliche 

Investitionsbedarf (z. B. für den Bau von Schornsteinen), aber auch allgemeinwirtschaftliche 

Daten wie die Höhe der Nachtstromtarife und die Annahmen zur künftigen Entwicklung der 

sonstigen Energiekosten. Eine wichtige Weichenstellung bildet ferner der Wärmebedarf eines 

Gebäudes.  

 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 enthält die grundsätzliche Pflicht von Betreibern zur Außerbetriebnahme elektri-

scher Speicherheizsysteme. Nach vorliegenden Erkenntnissen zur wirtschaftlichen Vertret-

barkeit des Betriebsverbots fallen gegenwärtig bei typisierender Betrachtungsweise Wohnge-

bäude mit mehr als fünf Wohneinheiten in den Anwendungsbereich des Verbots (Satz 1). Für 

das Erreichen der Wirtschaftlichkeitsschwelle unabdingbar ist die Voraussetzung, dass das 

Gebäude insgesamt mit einem elektrischen Speicherheizsystem beheizt wird. Dezentrale Ein-

zellösungen für die nachfolgende neue Heizung würden die Wirtschaftlichkeitsbilanz ent-

scheidend deutlich belasten. Satz 2 erstreckt die Anwendung der Regelung auf normal beheiz-

te (19 °Celsius, mindestens vier Monate) und ausschließlich elektrisch beheizte Nichtwohn-

gebäude. Die wirtschaftliche Mindestfläche soll wegen der vergleichsweise sehr heterogenen 

Nutzungsstrukturen im Nichtwohngebäudebereich vorsorglich mit einer beheizten Nutzfläche 

von über 500 qm angesetzt werden. Die in Satz 3 vorgesehene Bagatellklausel knüpft an lan-

desrechtliche Vorbilder an. Sie soll Raum geben für die elektrische Beheizung von Passiv- 

und Niedrigstenergiehäusern sowie allgemein von kleinen Neben- oder Einzelräumen. 
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Zu Absatz 2 

Aus Absatz 2 ergibt sich der Zeitpunkt, von dem an das Betriebsverbot wirksam wird. Dabei 

knüpft Absatz 2 an das Alter des jeweiligen Heizsystems an. Nach Satz 1 dürfen  elektrische 

Speicherheizsysteme, die im Jahr 1989 oder früher eingebaut oder aufgestellt worden sind, 

nach dem 31. Dezember 2019 nicht mehr betrieben werden. Zu diesem Zeitpunkt sind die 

betroffenen elektrischen Speicherheizsysteme mindestens 30 Jahre alt. Jüngere Heizsysteme, 

die nach dem 31. Dezember 1989 eingebaut bzw. aufgestellt worden sind, müssen spätestens 

nach 30 Jahren nach dem Einbau oder der Aufstellung außer Betrieb genommen werden 

(Satz 2). Gleiches gilt für Heizsysteme, die zwar vor dem 1. Januar 1990 eingebaut und auf-

gestellt worden sind, aber nach dem 31. Dezember 1989 und vor dem Wirksamwerden der 

Pflicht zur Außerbetriebnahme in wesentlichen Teilen erneuert wurden (Satz 3). Eine Regel 

zur Bestimmung des Mindestalters ist in Satz 4  enthalten. 

 

Zu Absatz 3 

Nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 entfällt die Außerbetriebnahmepflicht bei verschiedenen 

Fallgestaltungen ipso iure. Deshalb bedarf es nicht der Durchführung eines behördlichen Ver-

fahrens. Nach Nummer 1 entfällt die Pflicht, wenn andere öffentlich-rechtliche Pflichten ent-

gegenstehen. Nummer 2 bestimmt, dass die Pflicht entfällt, wenn innerhalb angemessener 

Frist trotz Einsatzes möglicher Fördermittel auf Grund der Kosten für die Außerbetriebnahme 

und den Einbau einer neuen Heizung keine wirtschaftliche Vertretbarkeit erreicht wird; der 

Wortlaut greift die gesetzliche Wirtschaftlichkeitsklausel des § 4 Abs. 3 EnEG auf. Die Ent-

fallensregelung in Satz 1 Nr. 3 geht unmittelbar auf die gutachterliche Erkenntnis zurück, dass 

bei Gebäuden mit einer guten Wärmedämmung die Schwelle der Wirtschaftlichkeit im All-

gemeinen nicht erreicht wird. Als gut gedämmt sind Gebäude anzusehen, die dem Anforde-

rungsniveau der Wärmeschutzverordnung 1995 entsprechen. Um die Feststellung dieser Bau-

qualität zu vereinfachen, sollen die schon bei der Ausstellung von Energieausweisen erprob-

ten Regelungen des § 9 Abs. 2 Satz 2 zur vereinfachten Datenerhebung und Verwendung von 

pauschalen Annahmen bei fehlenden Angaben sowie des § 17 Abs. 5 zur Datenbereitstellung 

durch den Eigentümer angewendet werden dürfen (Satz 2). 

Darüber hinaus bleibt die Möglichkeit unberührt, nach § 25 Abs. 1 und 2 bei der nach Landes-

recht zuständigen Behörde einen Antrag auf Befreiung bei unbilliger Härte zu stellen (Satz 3). 
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Zu Nummer 12 (§ 12 – Energetische Inspektion von Klimaanlagen) 

Zu Buchstabe a 

Die Neufassung des § 12 Abs. 2 Satz 4 soll gewährleisten, dass dem Betreiber eine Beschei-

nigung über die Durchführung der Inspektion ausgestellt wird. Im Übrigen soll der Wortlaut 

ohne inhaltliche Änderungen gestrafft werden. 

 

Zu Buchstabe b 

Die Ergänzung stellt klar, dass der Betreiber der zuständigen Behörde die Bescheinigung nach 

§ 12 Abs. 2 Satz 4 auf Verlangen vorlegen muss.  

 

 

Zu Nummer 13 (§ 13 – Inbetriebnahme von Heizkesseln)  

Zu Buchstabe a 

Folgeänderung zu Buchstabe b. 

 

Zu Buchstabe b 

Für Wärmeerzeugersysteme soll mit dem geänderten § 13 Abs. 2 Satz 1 und 2 erstmals eine 

einheitliche energetische Mindestanforderung für Heizkessel und andere Wärmeerzeugersys-

teme eingeführt werden.  

Nach Satz 1 dürfen Heizkessel in Gebäuden nur dann zum Zwecke der Inbetriebnahme einge-

baut oder aufgestellt werden, wenn die Anforderungen an die Aufwandszahl gemäß Anlage 4a 

eingehalten werden. Mit der Aufwandszahl von 1,30 ist der Einsatz von Niedertemperatur-

Heizkesseln auch künftig gewährleistet. Damit steht die Neuregelung im Einklang mit den 

europarechtlichen Vorgaben der Heizkesselwirkungsgradrichtlinie.  

Strombetriebene Wärmeerzeugersysteme werden von Satz 2 erfasst. Die Aufwandszahl ge-

mäß Satz 1 gilt in Fällen der Pflicht zur Außerbetriebnahme nach § 10a auch für diese Syste-

me; damit wird in diesen Fällen die Ersetzung von elektrischen Speicherheizsystemen durch 

gleichartige Systeme ausgeschlossen. Eine Bagatellregelung nach landesrechtlichem Vorbild 

ermöglicht zugleich den Einsatz kleiner strombetriebener Heizsysteme. Dies ist insbesondere 

für hochenergieeffiziente Gebäude von Interesse.  

Wie bisher wird den binnenmarktrechtlichen Vorgaben der erwähnten Richtlinie insofern 

Rechnung getragen, als auch Standardheizkesseln ein gewisser Einsatzbereich im Gebäudebe-

stand verbleibt. Diesem Zweck dient Satz 3, der den bisherigen Satz 2 im Wesentlichen un-

verändert übernimmt. Von der Anforderung an die Aufwandszahl sind deshalb Heizkessel 
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ausgenommen, die in Gebäuden in Betrieb genommen werden, deren Jahres-

Primärenergiebedarf den Wert des Jahres-Primärenergiebedarfs eines Referenzgebäudes um 

nicht mehr als 40 vom Hundert überschreitet. 

 

 

Zu Nummer 14 (§ 15 - Klimaanlagen und sonstige Anlagen der Raumlufttechnik) 

Zu Buchstabe a 

Die Änderungen des § 15 Abs. 1 greifen eine jüngere Entwicklung im technischen Regelwerk 

auf, ohne dass damit inhaltliche Änderungen einhergingen. Zum Zeitpunkt des Erlasses der 

EnEV 2007 lag die Neufassung der DIN EN 13779 : 2007-09 noch nicht vor. Deshalb war für 

den Fall des Einbaus bestimmte Filter eine Ausnahme von der Vorschrift erforderlich. Die 

Neufassung der DIN EN 13779 enthält nunmehr eine Zuschlagsregelung, die diese generelle 

Ausnahme entbehrlich macht. Die technische Regel ist so gefasst, dass die Wirtschaftlichkeit 

auch für diese Anlagen im Regelfall gegeben ist. 

 

Zu Buchstabe b 

Die Regelung des Absatzes 2 ist nicht nur in den Fällen des Satzes 1, sondern auch als gene-

relle Nachrüstpflicht wirtschaftlich. Da die in Rede stehenden Anlagen der wiederkehrenden 

Inspektion nach § 12 unterworfen sind, bietet es sich an, die Verpflichtung in geeigneter Wei-

se an die dort vorgesehenen Fristen anzukoppeln, so dass die Betroffenen im Rahmen der In-

spektion auf jeden Fall Kenntnis von der Nachrüstpflicht erhalten. 

 

Zu Buchstabe c 

Zu Absatz 4 

Im Gegensatz zu Heizungsanlagen bestehen bisher keine Anforderungen an die Dämmung 

von Kälteverteilnetzen. Dabei sind zwei Besonderheiten zu sehen: 

 Kaltwasserleitungen werden aus Gründen der Kondensatvermeidung (Verhinderung von 

Korrosionsschäden) in üblicher Praxis wärmegedämmt. 

 Der Temperaturunterschied zwischen Kühlmedium und Umgebungsluft ist geringer als 

bei heizungstechnischen Anwendungen. Daher sind nur geringere Dämmstoffstärken er-

forderlich und wirtschaftlich und es sind keine Unterscheidungen nach Dämmstoffstär-

ken notwendig. 

Mit der vorliegenden Regelung soll vor diesem Hintergrund eine maßvolle Dämmpflicht ein-

geführt werden. Anhaltspunkte für die Dämmstoffstärke liefert hier die für Trinkwasserlei-
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tungen zutreffende Norm DIN 1988 – 2 (Trinkwasser und Klimakaltwasser weisen vergleich-

bare Medientemperaturen auf). DIN 1988 – 2 fordert für kalte Trinkwasserleitungen, frei ver-

legt in warmen Räumen, eine Mindestdämmschichtdicke von 9 mm bei einer Wärmeleitfä-

higkeit von 0,040 W/(m·K). Mehrkosten gegenüber einer fachgerechten Ausführung (Schutz 

vor Korrosionsschäden, s. o.) entstehen nicht. 

 

Zu Absatz 5 

Beim Erlass der EnEV 2007 lag die technische Regel DIN EN 13053 : 2007-09 noch nicht 

vor. Obgleich für die Wirtschaftlichkeit für Wärmerückgewinnung in Anlagen nach Absatz 1 

auch seinerzeit bereits ein gutachterlicher Nachweis vorlag, wurde eine entsprechende Rege-

lung in Erwartung der DIN EN 13053 aufgeschoben, die den Sachverhalt in Abhängigkeit von 

den die Wirtschaftlichkeit bestimmenden Parametern „Jährliche Betriebszeit“ und „Volumen-

strom“ klassifiziert und damit zur Formulierung von Anforderungen in der EnEV gut geeignet 

ist. Nach Vorlage der technischen Regel soll nunmehr diese technisch allgemein realisierbare 

und sehr wirtschaftliche Vorschrift in die EnEV aufgenommen werden. 

 

 

Zu Nummer 15 (§ 16 - Ausstellung und Verwendung von Energieausweisen) 

Zu Buchstabe a 

Die Ergänzung soll verdeutlichen, dass bei energetischen Modernisierungen im Gebäudebe-

stand ein Energieausweis nur dann erforderlich ist, wenn der Bauherr nicht nach dem Bauteil-

verfahren des § 9 Abs. 3 EnEV vorgehen will, sondern als Alternative die Erfüllung der ener-

getischen Anforderungen gemäß § 9 Abs. 1 EnEV wählt.  

 

Zu Buchstabe b 

In Fortführung des Anliegens des Bundesrates zu § 16 Abs. 4 Satz 2 EnEV 2007 (BR-

Drucks. 282/07 [Beschluss]) sollen Baudenkmäler nicht nur von der Pflicht des § 16 Abs. 2 

EnEV ausgenommen werden, sondern auch von der Aushangpflicht. 

 

 

Zu Nummer 16 (§ 18 - Ausstellung auf der Grundlage des Energiebedarfs) 

Die Streichung des Halbsatzes 2 des § 18 Abs. 2 Satz 1 ist eine Folgeänderung zu der geän-

derten Definition der Gebäudenutzfläche in Anlage 1 Nr. 1.3.3.  
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Die bei bestehenden Wohngebäuden nur für die Ausstellung von Energiebedarfsausweisen 

geltende bisherige Sonderregelung des § 18 Abs. 2 Satz 1 Halbs. 2 schreibt die Berücksichti-

gung besonderer Raumhöhen bei der Berechnung vor. Künftig soll die Raumhöhe von Wohn-

gebäuden auch bei zu errichtenden Wohngebäuden und außerhalb des engen Anwendungsbe-

reichs des § 18 EnEV berücksichtigt werden. Zu diesem Zweck soll die bisherige Regelung in 

Anlage 3 Nr. 9 gestrichen und durch die oben erwähnte Regelung in Anlage 1 ersetzt werden. 

 

 

Zu Nummer 17 (§ 21 - Ausstellungsberechtigung für bestehende Gebäude) 

Zu Buchstabe a 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Die erste Änderung bildet eine sachliche Einheit mit der spiegelbildlichen Änderung des bis-

herigen § 21 Abs. 2a. Es geht darum, mit Blick auf die Bußgeldbewehrung in § 27 den Ver-

botscharakter der Regelung hervorzuheben.  

Die Einbeziehung des erfolgreich abgelegten Staatsexamens nach einem Studium im Sinne 

der Nummer 1 dient der gebotenen Gleichbehandlung. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Die Neuregelung soll eine Entlastung von einer unbeabsichtigten Folge des geltenden § 21 

Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe a bewirken. Nach dieser Vorschrift müssen sich akademisch vorgebil-

dete Personen, die sich im Anwendungsbereich des Absatzes 2 nur auf die Variante Nr. 2 

(Fortbildung) stützen können oder wollen, erfolgreich sowohl für Wohngebäude als auch für 

Nichtwohngebäude fortbilden. Die Einbeziehung der Nichtwohngebäude in die Fortbildungs-

pflicht ist für diejenigen Aussteller, die lediglich Energieausweise für Wohngebäude ausstel-

len wollen, eine unnötige und sachlich nicht gebotene Erschwernis. Deshalb sollen sie von der 

Pflicht befreit werden, sich auch in Angelegenheiten der Nichtwohngebäude fortzubilden, 

wenn sie lediglich Energieausweise für Wohngebäude ausstellen. Dies bedingt zugleich, dass 

die Ausstellungsberechtigung dann auf Wohngebäude beschränkt wird. 

 

Zu Buchstabe b 

Die geänderte Absatzbezeichnung hat redaktionelle Bedeutung. Im Übrigen siehe die Be-

gründung zu Buchstabe a.  
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Zu Buchstabe c 

Allein schon die kaum überschaubare Vielgestaltigkeit der Bildungsabschlüsse in Deutsch-

land stellt den Verordnungsgeber vor erhebliche Schwierigkeiten bei der Bemühen, den kreis 

der baunahen, hinreichend qualifizierenden Ausbildungsgänge annähernd abschließend in 

einer Rechtsvorschrift zu erfassen. Erschwerend kommt die ständige Weiterentwicklung die-

ser „Ausbildungslandschaft“ hinzu. Aus Gründen der Einzelfallgerechtigkeit ist es deshalb 

geboten, das statisch angelegte System des Absatzes 1 Satz 1 mit der Festlegung bestimmter 

Ausbildungen durch die Möglichkeit von Einzelfallentscheidungen zu ergänzen. Für die Be-

urteilung der Gleichwertigkeit unbenannter Ausbildungen besteht durchaus ein beträchtliches 

Bedürfnis. Zudem liegt es im öffentlichen Interesse, dass qualifizierte Fachleute zur Ausstel-

lung von Energieausweisen zugelassen werden können. Der neue Absatz 4 soll vor diesem 

Hintergrund einen Weg zur Beurteilung von Einzelfällen eröffnen.  

 

Zu Buchstabe d 

Es handelt sich um Folgeänderungen zu den Buchstaben b und c. 

 

 

Zu Nummer 18 (§ 23 - Regeln der Technik) 

Im technischen Regelwerk finden sich in letzter Zeit vermehrt Weiterverweisungen auf „un-

datierte“ andere technische Regeln. Es wird damit dynamisch auf die jeweils aktuelle Fassung 

verwiesen. Eine dynamische Verweisung auf private Regelwerke ist im staatlichen Recht aus 

rechtsstaatlichen Gründen jedoch nicht zulässig. Der neue Absatz 5 soll deshalb klarstellen, 

dass die statischen Verweisungen dieser Verordnung auf bestimmte technische Regeln (d.h. 

auf eine zeitlich bestimmte Fassung) für den gesamten Inhalt der in Bezug genommenen 

technischen Regeln gelten, mithin auch für Weiterverweisungen auf andere technische Regeln 

ohne Festlegung auf ein bestimmtes Herausgabedatum.  

Damit soll der zunehmend zu beobachtenden Unsicherheit in Kreisen der Anwender der Ver-

ordnung, wie solche dynamischen Weiterverweisungen zu verstehen sind, begegnet werden.  

 

 

Zu Nummer 19 (§ 25 - Befreiungen) 

Zu Buchstabe a 

Der neue Absatz 2 dient der verfassungsgemäßen Ausgestaltung und Wahrung der wirtschaft-

lichen Vertretbarkeit in Fällen, in denen es zu einer Kumulation kostenträchtiger Investitions-
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pflichten kommt. Dieser Fall kann z. B. bei den Nachrüstpflichten nach dieser Verordnung 

auftreten, ggf. im Zusammenhang mit weiteren Pflichten z. B. nach Landesrecht, wie dem 

Gesetz zur Nutzung erneuerbarer Wärmeenergie in Baden-Württemberg. Beim Zusammen-

treffen mehrerer Verpflichtungen gleichzeitig oder in nahem zeitlichen Zusammenhang muss 

nicht nur die Erfüllung der einzelnen Pflicht wirtschaftlich vertretbar sein, sondern auch die 

Gesamtschau aller zu erfüllenden Pflichten muss objektiv wirtschaftlich zumutbar sein. Zu-

sätzlich sind Aspekte der subjektiven Zumutbarkeit einzubeziehen, z.B. wenn die Erfüllung 

aller Verpflichtungen dem Pflichtigen auf Grund seiner Vermögensverhältnisse oder wegen 

wichtiger anderweitiger Rechtspflichten, die in diesem Rahmen berücksichtigt werden kön-

nen, vernünftigerweise nicht abverlangt werden kann.  

 

Zu Buchstabe b 

Die Änderung dient der redaktionellen Anpassung der Absatznummerierung nach Einfügung 

des neuen Absatzes 2. 

 

 

Zu Nummer 20  (§ 26a - neu - Private Nachweise, § 26b - neu - Aufgaben der Bezirks-

schornsteinfegermeister) 

Ziel des neuen § 26a ist die Stärkung des Vollzugs der Verordnung durch den Einsatz privater 

Nachweispflichten. Mit dem neuen § 26b wird eine Stärkung der hoheitlichen Überwachung 

durch die Bezirksschornsteinfegermeister bezweckt.  

 

Zu § 26a (- neu - Private Nachweise) 

§ 26a führt die Unternehmererklärung für die Fälle ein, in welchen in einem Bestandsgebäude 

heizungs-, lüftungs-, und klimatechnischen Anlagen oder Warmwasseranlagen oder Teile 

davon ersetzt oder erstmalig neu eingebaut werden, sowie bei der Änderung von Außenbau-

teilen und der Dämmung oberster Geschossdecken.  

Die Regelung greift auf erprobte Vorbilder im Landesrecht zurück. Sie bezieht sich jedoch 

nur auf den Gebäudebestand. Für den Neubau soll der Regelungsgegenstand auf Grund der 

Nähe zum Bauordnungsrecht bei den Ländern überlassen werden. 

Durch die Einführung der Unternehmererklärung soll sichergestellt werden, dass die Anforde-

rungen der Energieeinsparverordnung beachtet werden. Gleichzeitig erübrigt sich die Einfüh-

rung aufwendiger und schwerlich praktikabler behördlicher Kontrollen. Dies führt zur Er-

sparnis von Kosten sowohl für den Bauherrn als auch für die zuständigen Baubehörden. 
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Zu § 26a Abs. 1 

Eine Unternehmererklärung ist erforderlich, wenn die in § 26a genannten Arbeiten ge-

schäftsmäßig durchgeführt werden. Für die Unternehmererklärung ist Schriftform vorgesehen. 

Auf ein Formblatt soll bewusst verzichtet werden. Inhaltlich soll die Erklärung die getätigten 

Arbeiten beschreiben und dessen Konformität mit den in der EnEV genannten Anforderungen 

bestätigen; dies kann auch auf der Rechnung selbst geschehen, die aus steuerrechtlichen 

Gründen ohnehin auszustellen ist. Damit soll dem verpflichteten Eigentümer die Möglichkeit 

gegeben werden, den Nachweis zu führen, dass er den in Absatz 1 genannten Pflichten nach-

gekommen ist. 

Zu § 26a Abs. 2 

Absatz  2 sieht eine auf fünf Jahre befristete Aufbewahrungs- und Vorlagepflicht vor. Die 

Dauer der Frist lehnt sich an die Aufbewahrungsfrist für Nachweisdokumente in § 11 des Ent-

wurfs der Bundesregierung für ein Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz an. Sie ermöglicht es 

der zuständigen Behörde, nach Fertigstellung der Arbeiten einen Nachweis über die EnEV-

konforme Durchführung zu verlangen. Die Pflicht zur Aufbewahrung besteht auch für den 

Rechtsnachfolger. Damit soll gewährleistet werden, dass die Fünf-Jahres-Frist bei einem vor-

zeitigen Verkauf nicht unterschritten werden kann, sondern auf den Käufer übergeht. 

Zu § 26a Abs. 3 

Wie in verschiedenen Vorschriften des Landesrechts soll der Fall der Selbst- oder Nachbar-

schaftshilfe unbürokratisch geregelt werden. Nur auf Nachfrage der zuständigen Behörde soll 

der Bauherr Art und Zeitpunkt der Maßnahmen angeben. Diese Mitteilung versetzt die Be-

hörde in die Lage, im Einzelfall eine Kontrolle vorzunehmen (Satz 1).  

Im Zusammenspiel mit Absatz 4 soll die Regelung des Satzes 2 die Pflicht des Eigentümers 

begründen, auf Nachfrage Angaben zu ihm bekannten früheren, vor dem Inkrafttreten des 

Dritten Gesetzes zur Änderung des Energieeinsparungsgesetzes vorgenommenen Dämmarbei-

ten zu machen. Damit kann die zuständige Behörde von Dämmarbeiten erfahren, die vor dem 

Inkrafttreten dieser Verordnung und des genannten Gesetzes durchgeführt wurden. Auf Grund 

einer Information über eine Dämmarbeit kann die Behörde davon ausgehen, dass ein Verstoß 

gegen eine Dämmpflicht nicht vorliegt. 

Zu § 26a Abs. 4 

Um einen wirksamen Vollzug dieser Vorschrift und der Anforderungen dieser Verordnung 

gewährleisten zu können, muss die zuständige Behörde zumindest Stichproben durchführen, 
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die geeignet sind, die Erfüllung der Pflichten nach den Absätzen 2 und 3 zu überwachen. Die 

konkrete Ausgestaltung solcher Stichprobenverfahren bleibt den Ländern überlassen.  

 

Zu § 26b (neu – Aufgaben der Bezirksschornsteinfegermeister) 

Der neue § 26b dient der Stärkung des Vollzugs der EnEV. Zu diesem Zweck sollen die Be-

zirksschornsteinfegermeister gesetzlich mit der Aufgabe betraut werden, im Rahmen der Feu-

erstättenschau bestimmte Prüfungen vorzunehmen, Fristen zur Nacherfüllung zu setzen und 

im Falle der Nichterfüllung die zuständige Behörde zu unterrichten. Aus Sicht des kontrollier-

ten Eigentümers oder Bauherrn genügt zum Nachweis der Pflichterfüllung die Vorlage einer 

Unternehmererklärung. Das Konzept folgt Vorbildern aus den Ländern.  

Zu § 26b Abs. 1 

Die Prüfung nach Absatz 1 ist eine Sichtprüfung, die nur erforderlich ist, wenn ein Nachweis 

nach Absatz 4 nicht erbracht wird. Die Prüfung erfolgt im Rahmen der Feuerstättenschau und 

betrifft nur die Erfüllung von Nachrüstpflichten. Zu prüfen ist nach Nummer 1 nur, ob ein 

Heizkessel nach dem Zeitpunkt der vorgeschriebenen Außerbetriebnahme noch betrieben 

wird. Das Gleiche gilt nach Nummer 2 für das Vorhandensein einer Wärmedämmung bei be-

stimmten Rohrleitungen.  

Zu § 26b Abs. 2 

Im Rahmen der Feuerstättenschau prüft der Bezirksschornsteinfegermeister nach Absatz 2, ob 

die in den Nummern 1 bis 3 genannten Anlagen den dort bezeichneten Zustand aufweisen. 

Auch hier handelt es sich um eine Sichtprüfung, die bei Vorlagen von Nachweisen gemäß 

Absatz 4 entfällt. 

Zu § 26b Abs. 3 

Absatz 3 Satz 1 erlegt dem Bezirksschornsteinfegermeister die Pflicht auf, den Eigentümer 

oder Bauherrn bei Nichterfüllung schriftlich auf die in den Absätzen 1 und 2 genannten 

Pflichten hinzuweisen. Dazu ist eine angemessene Frist zu deren Nacherfüllung zu setzen. 

Werden die Pflichten nicht innerhalb der festgesetzten Frist erfüllt, unterrichten die Bezirks-

schornsteinfegermeister unverzüglich die nach Landesrecht zuständigen Behörden. 

Zu § 26b Abs. 4 

Der Eigentümer soll nach Absatz 4 in die Lage versetzt werden, dem Bezirksschornsteinfe-

germeister durch Vorlage einer Unternehmererklärung nach § 26a Abs. 1 oder einer Eigener-

klärung nach § 26a Abs. 3 die Erfüllung der Pflichten aus den Absätzen 1 und 2 sowie die 
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Nacherfüllung aus Absatz 3 nachzuweisen. Wird der Nachweis erbracht, findet eine Sichtprü-

fung nicht statt. 

 

 

Zu Nummer 21  (§ 27 - Ordnungswidrigkeiten) 

[ Hinweis: Die Bewehrung von Rechtspflichten der Verordnung - § 3 Abs. 1, § 4 Abs. 1, § 9 
Abs. 1 Satz 1, noch zu formulierende Regelung über unrichtige Energieausweise und ihre 
Begründung sollen im weiteren Verfahren erörtert und ausformuliert werden. ] 

 

 

Zu Nummer 22  (§ 28 - Allgemeine Übergangsvorschriften) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Einführung einer Übergangsvorschrift zur vorlie-

genden Änderung der Verordnung in § 28a. 

 

 

Zu Nummer 23  (§ 28a - neu - Allgemeine Übergangsvorschriften zu der vorliegenden Ver-

ordnung zur Änderung der Energieeinsparverordnung) 

Der neue § 28a enthält Übergangsvorschriften zu den Rechtsänderungen, die sich auf Grund 

der vorliegenden Änderungsverordnung ergeben. Nach Inhalt, Zweck und Ausgestaltung ent-

sprechen die Übergangsvorschriften den für die Energieeinsparverordnung 2007 geltenden 

Übergangsvorschriften des § 28. Lediglich die zum Inkrafttreten der EnEV 2007 wegen einer 

Besonderheit bei den Nichtwohngebäuden begründete Rechtswahlklausel des § 28 Abs. 3 

Satz 2 wird nicht übernommen; sie ist bei dieser Novellierung nicht erforderlich. 

 

 

Zu Nummer 24  (§ 29 - Übergangsvorschriften für Energieausweise und Aussteller) 

Zu Buchstabe a 

Die gegenwärtige Fassung der Übergangsvorschrift des § 29 Abs. 6 beruht auf einem Vor-

schlag des Bundesrates (vgl. Bundesrats-Drucksache 282/07 [Beschluss], Nr. 12). Sie er-

streckt die Berechtigung zur Ausstellung von Energieausweisen stichtagsabhängig auf alle 

Handwerksmeister und staatlich anerkannte oder geprüfte Techniker unabhängig von deren 

Ausbildung, wenn diese über eine abgeschlossene Weiterbildung zum Energieberater im 

Handwerk verfügen. Eine Weiterbildung zum Energieberater im Handwerk ist jedoch auch 

Personen möglich, die nicht unter die in Absatz 6 genannten Berufe fallen. Die nunmehr vor-
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gesehene Ergänzung des Satzes 1 soll die Regelung im Sinne einer Gleichstellung auf Perso-

nen mit einer akademischen Ausbildung ausdehnen, die nicht unter § 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

und 2 fällt.  

 

Zu Buchstabe b 

Ebenso wie der vorgesehene neue § 21 Abs. 4 soll der neue § 29 Abs. 6 Satz 2 eine Einzel-

fallprüfung und eine Anerkennung gleichwertiger Ausbildungsgänge ermöglichen.  

 

Zu Buchstabe c 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Einfügung des neuen Satzes 2. 

 

 

Zu Nummer 25   (§ 30 - Übergangsvorschriften zur Nachrüstung bei Anlagen und Gebäuden) 

Die Übergangsvorschriften des § 30 sollen in ihrer bisherigen Fassung bestimmte stichtagsbe-

zogene Nachrüstungsvorschriften des § 9 EnEV 2004 beibehalten, damit die zuständigen Be-

hörden auch nach dem Außerkrafttreten der Energieeinsparverordnung 2004 die Herstellung 

rechtmäßiger Zustände verlangen können, wenn Eigentümer ihren Nachrüstungspflichten 

nicht nachgekommen sind.  

Die jetzt erforderlichen Ergänzungen des § 30 tragen dem Umstand Rechnung, dass seit dem 

Inkrafttreten der EnEV 2007 am 1. Oktober 2007 insbesondere wegen des Ablaufs der Frist 

„31. Dezember 2008“ für die Erfüllung von Nachrüstpflichten weitere Fälle der Nichterfül-

lung eingetreten sein können, denen nach Ablauf der Frist ordnungsbehördlich nur mit einer 

entsprechenden Erweiterung des § 30 begegnet werden kann. 

 

 

Zu Nummer 26  (Anlagen 1 und 2) 

Anlage 1 soll vollständig neu gefasst werden. Die wichtigsten Änderungen sind die Einfüh-

rung des Referenzgebäudeverfahrens für Wohngebäude (Nr. 1.1), die Verschärfung der An-

forderungen an den Höchstwert des Jahres-Primärenergiebedarfs (Nr. 1.1 Tabelle 1) und des 

Wärmedurchgangskoeffizienten (Nr. 1.2 Tabelle 2), der an die Stelle der bisherigen Anforde-

rung an den spezifischen auf die wärmeübertragende Gebäudehülle bezogenen Transmissi-

onswärmeverlust treten soll. Der Wärmedurchgangskoeffizient ist eine in der Fachwelt seit 

langem eingeführte Kenngröße. In der Folge kann auch die wegen der besonderen Eigenart 

des Transmissionswärmetranferkoeffizienten erforderliche weitere Abhängigkeit der Anforde-
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rungen vom Fensterflächenanteil sowie die diesbezügliche Berechnungsvorschrift ersatzlos 

entfallen. Außerdem werden Änderungen beim Berechnungsverfahren vorgenommen. Zu 

diesen drei Bereichen vgl. die Begründung zu Nr. 4 (dort zu § 3).  

Zum geänderten Berechnungsverfahren gehört auch, dass die energetischen Anforderungen an 

das Gebäude künftig unabhängig vom Oberflächen-Volumen-Verhältnis A/V gestellt werden 

sollen. Das A/V-Verhältnis hat sich insgesamt als nur eingeschränkt praktikabel erweisen. Es 

sollte eine Lenkungswirkung hin zu kompakteren Bauweisen erzielt werden. Kompakte Ge-

bäude sollten entsprechend einen Bonus erhalten. In der Baupraxis ist die Art der Bauweise 

aber von einer Vielzahl von Zwängen (Grundstücksverhältnisse, Flächen, Höhenvorgaben 

und andere Rechtsvorschriften) abhängig, so dass die Annahme einer planerischen Freiheit 

zum Bau kompakter Gebäuden in der Regel nicht der Wirklichkeit entspricht. Darüber hinaus 

hat sich das A/V-Verhältnis als Bezugsgröße für die Gebäudekompaktheit nur als bedingt 

geeignet gezeigt. Deshalb soll dieses Kriterium aufgegeben werden. 

Darüber hinaus sollen in Anlage 1 einige Redundanzen zu Normungsregeln beseitigt werden. 

 

Zu den Änderungen im Einzelnen: 

 

Zu Nr. 1 (Höchstwerte des Jahres-Primärenergiebedarfs und der Wärmedurchgangskoeffizien-

ten zu errichtender Wohngebäude) 

Die bisherige Höchstwertetabelle für den Jahres-Primärenergiebedarf und den spezifischen 

Transmissionswärmeverlust sollen durch eine Tabelle mit der Referenzausführung eines zu 

errichtenden Wohngebäudes und eine Tabelle mit den Höchstwerten des Wärmedurchgangs-

koeffizienten der Außenbauteile ersetzt werden. Die neue Regelungsstruktur entspricht damit 

im Grundsatz dem Aufbau der Vorschriften für Nichtwohngebäude in Anlage 2. 

 

Zu Nr. 1.1 (Höchstwerte des Primärenergiebedarfs) 

In Nr. 1.1 wird die Vorgehensweise zur Berechnung der Höchstwerte des Primärenergie-

bedarfs beschrieben. Grundsätzlich entsprechen System und Funktionsweise dem geltenden 

Verfahren für Nichtwohngebäude. Es wird klargestellt, dass bestimmte Randbedingungen und 

anlagentechnische Systeme nur in der Art beim Referenzgebäude berücksichtigt werden dür-

fen, wie sie beim Gebäude ausgeführt werden.  
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Zu Tabelle 1 (Ausführung des Referenzgebäudes) 

Die Spalten orientieren sich im Aufbau an die derzeitigen Spalten der Tabelle 1, Anlage 2 für 

Nichtwohngebäude. Die energetische Referenzausführung der Bauteile, welche die wärme-

übertragende Gebäudehülle umfassen, ergibt sich aus den Zeilen 1.1 bis 1.5. Die Bauteile 

werden u.a. nach transparenten und opaken Bauteilgruppen unterschieden. Die angegebenen 

Wärmedurchgangskoeffizienten in Watt pro Quadratmeter und Kelvin ersetzen den bisherigen 

Höchstwert des bezogenen Transmissionswärmeverlusts. 

Die Zeile 2 legt den pauschalen Wärmebrückenzuschlag für Bauteile nach Zeile 1.1 bis 1.5 

fest. Der Referenzwert von 0,05 Watt pro Quadratmeter und Kelvin entspricht dem Stand der 

Technik und dem bisherigen Ansatz der EnEV 2007, wenn die Detailausführungen der Bau-

teilanschlüsse und -übergänge DIN V 4108 Beiblatt 2 entsprechen. 

Die Luftdichtheit der Gebäudehülle wird durch den Bemessungswert n50 in Zeile 3 festgelegt, 

also durch den Luftwechsel pro Stunde bei einem Überdruck von 50 Pascal (sog. „Blower-

door“-Test). Je nach Verfahren sind für die eindeutige Zuordnung des Bemessungswerts wei-

tergehende Angaben erforderlich. DIN V 4108-6:2003-06 spricht von Anforderungen „mit 

Dichtheitsprüfung“ und DIN V 18599-2: 2007-02 von Anforderungen „nach Kategorie I“. 

Für das Referenzgebäude ist nach Zeile 4 die tatsächlich gebaute Sonnenschutzvorrichtung 

anzunehmen. Darüber hinaus werden in Nr. 3 die Anforderungen an den sommerlichen Wär-

meschutz verschärft. 

Als Referenzausführung der Heizungsanlage wird in Zeile 5 dem Stand der Technik entspre-

chend ein Brennwertkessel mit einer Auslegungstemperatur von 55/45°C (Vorlauf/Rücklauf) 

angesetzt. Dieser erfüllt die Effizienzanforderung „verbessert“ nach DIN V 18599-5 : 2007-

02 bzw. DIN V 4701-10 : 2003-08. Nach DIN V 18599 : 2007-02 muss eine eindeutige Zu-

ordnung des Referenzenergieträgers erfolgen. Als nicht leitungsgebundener Energieträger soll 

deshalb Heizöl EL vorgegeben werden. Die Differenzierung nach dem Aufstellort innerhalb 

der thermischen Gebäudehülle für bis zu zwei Wohneinheiten und außerhalb der thermischen 

Gebäudehülle für mehr als zwei Wohneinheiten. Damit wird die bessere Effizienz großer An-

lagen kompensiert. Die Bilanz dieser unterschiedlichen Gebäudetypen ist damit nahezu iden-

tisch und unterschiedliche Referenzanforderungen, z.B. an die U-Werte der Gebäudehülle, 

können vermieden werden. Auch entspricht die jeweils gewählte Ort der Aufstellung der gän-

gigen Baupraxis. 

Das zentrale Verteilsystem liegt innerhalb der wärmeübertragenden Umfassungsfläche mit 

innen liegenden Strängen und Anbindeleitungen. Die Pumpen sind auf Bedarf ausgelegt, also 

Drehzahl geregelt mit konstantem Differenzdruck ∆p, das Rohrnetz ist hydraulisch abgegli-
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chen, die Wärmedämmung der Rohrleitungen erfolgt nach Vorgabe der Anlage 5. Die Wär-

meübergabe an den Raum erfolgt mit freien statischen Heizflächen. Die Anordnung an nor-

maler Außenwand entspricht dem Wortlaut der DIN V 18599 : 2007-02. Für Thermostatventi-

le wird im Referenzgebäude ein verschärfter Proportionalbereich von 1 Kelvin statt bisher 

2 Kelvin vorgegeben. Die Vorgaben und Anpassungen gegenüber der EnEV 2007 im Refe-

renzfall entsprechen einer wirtschaftlichen, energiesparenden und dem Stand der Technik 

entsprechenden Ausführung. 

Die Referenzausführung für die Trinkwarmwasserbereitung nach Zeile 6 beschreibt ein Kom-

bisystem, bestehend aus dem Wärmeerzeuger für das Heizsystem (Brennwerttechnik, siehe 

Zeile 5) und einer Solaranlage. Die solaren Deckungsanteile bzw. die solare Wärmebedarfs-

deckung berechnen sich nach den Vorgaben der DIN V 4701-10: 2003-08 bzw. DIN V 

18599-5: 2007-02.. Als Referenzanlage wird ein Flachkollektor vorgegeben, der trotz gerin-

gerem Wirkungsgrad wirtschaftlicher ist, als ein Röhrenkollektor. Die DIN V 18599 bezieht 

die Begriffe „kleine“ und „große“ Solaranlagen auf die Nettogrundfläche. Deshalb ist die 

Klarstellung erforderlich, dass es sich bei der Bezugsfläche um die Gebäudenutzfläche AN 

handelt. Zentrale Systeme mit Pufferspeicher (indirekt beheiztes System, stehend, gleiche 

Aufstellung wie der Wärmeerzeuger) sind für den Einsatz von Solaranlagen erforderlich. Ein 

dezentrales System wurde aufgrund seiner energetischen Ineffizienz nicht in die Referenz 

aufgenommen. Auch kann ein dezentrales System nicht in Kombination mit einer Solaranlage 

betrieben werden. Auch soll die Referenzausführung eindeutig sein, womit Varianten ausge-

schlossen sind. Die Referenzvorgabe an das Warmwasserverteilsystem geht von innerhalb der 

wärmeübertragenden Umfassungsfläche liegenden Strängen, einer gemeinsamen Installati-

onswand und einer Wärmedämmung der Rohrleitungen, entsprechend Anlage 5 aus. Es wer-

den einheitlich Zirkulationsleitungen angesetzt. Die Pumpen sind auf Bedarf ausgelegt und 

geregelt mit konstantem Differenzdruck. 

Im Wohngebäude ist nach Zeile 7 wie bisher keine Kühlung vorgesehen, entsprechend der 

Vorgaben der EnEV 2007. Eine Verschärfung des sommerlichen Wärmeschutzes erfolgt nach 

Vorgabe in der neuen Anlage 1 Nr. 3. 

Das Referenzwohngebäude wird nach Zeile 8 mit einer zentralen Abluftanlage mit geregeltem 

Gleichstrom-Ventilator (DC-Ventilator) ausgeführt. Eine kontrollierte Wohnungslüftung ist 

bei der Referenzausführung zur Luftdichtheit der Gebäudehülle (Tabelle 1 Zeile 3) erforder-

lich. Eine Abluftanlage ist in der Energiebedarfsbilanz gegenüber der Fensterlüftung (kontrol-

lierte Stoßlüftung) als gleichwertig, zur Vermeidung von Feuchteschäden und Schimmelpilz-

bildung als bauphysikalisch sinnvoll anzusehen. Auch für diese Referenzausführung gilt je-
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doch, dass die Tabelle 1 eine solche Ausführung in konkreten Wohngebäude nicht vor-

schreibt; die öffentlich-rechtliche Anforderung an diese Einzelkomponente beruht allein auf 

§ 6 Abs. 2. 

 

Zu Nr. 1.2 (Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten) 

Anforderungen an den baulichen Mindestwärmeschutz, entsprechend der bisherigen Anforde-

rung an den spezifischen Transmissionswärmeverlust H’T, werden zukünftig über Höchstwer-

te an die Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Werte) aller Teilflächen der wärmeübertragen-

den Umfassungsfläche eines zu errichtenden Wohngebäudes gestellt. Die Höchstwerte enthält 

Tabelle 2. Die Differenzierung der Außenbauteile entspricht Tabelle 1. Die Werte entsprechen 

annähernd den U-Werten der bisherigen Tabelle 1 der Anlage 3 und damit einer Verschärfung 

gegenüber der bisherigen mittleren Anforderung an die gesamte Gebäudehülle. Der bisherige 

Bonus für Gebäude mit hohem Fensterflächenanteil entfällt. Alle Bauteile müssen nun die 

gleichen Höchstwerte einhalten, unabhängig vom Gebäudetyp. 

 

Zu Nr. 1.3 (Definition der Bezugsgrößen) 

Unverändert definiert werden in Nr. 1.3.1 die wärmeübertragenden Umfassungsfläche A eines 

Wohngebäudes in m², in Nr. 1.3.2 das beheizte Gebäudevolumen Ve und in Nr. 1.3.3 die Ge-

bäudenutzfläche AN als Energiebezugsfläche. Nr. 1.3.3 wird entsprechend der bisherigen An-

lage 3, Nr. 9 ergänzt um eine differenzierte Berechnung in Abhängigkeit der Geschossde-

ckenhöhe bei Geschossdeckenhöhen kleiner 2,50 m oder größer 3,0 m. Die bisherige Defini-

tion der Gebäudekompaktheit A/V nach Nr. 1.4.3 entfällt aus den vorab genannten Gründen. 

Damit entfällt eine notwendige Differenzierung der Anforderungen in Abhängigkeit von A/V. 

 

Zu Nr. 2 (Berechnungsverfahren für Wohngebäude) 

Wesentliche Änderung ist die Einführung des Bilanzierungsverfahrens nach DIN V 18599 für 

Wohngebäude, parallel zum weiterhin uneingeschränkt gültigen Verfahren nach DIN V 4108-

6 / DIN V 4701-10. Der Nachweis erfolgt für beide Verfahren über das Referenzgebäude nach 

Nr. 1. 

Der neu gefasste Nr. 2.1.1 regelt die Bilanzierung von Wohngebäuden nach DIN V 18599. 

Tabelle 3 ergänzt erforderliche Randbedingungen zur Verschattung, Verbauung, Heizungsun-

terbrechung und der möglichen Anrechnung von solaren Gewinnen über opake (nicht-

transparente) Bauteile. 
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In Nr. 2.1.2 wird alternativ zu Nr. 2.1.1 die Bilanzierung - wie bisher - nach DIN V 4108-6 / 

DIN V 4701-10 zugelassen. 

Nr. 2.1.3 regelt, in Anlehnung an die bisherige Anlage 2 Nr. 2.3.2, den Einsatz von baulichen 

oder anlagentechnischen Komponenten in Wohngebäuden, für deren energetische Bewertung 

keine anerkannten Regeln der Technik oder gemäß § 9 Abs. 2 Halbsatz 3 bekannt gemachte 

gesicherte Erfahrungswerte vorliegen. Für diesen Fall sind anlagentechnische Komponenten 

anzusetzen, die ähnliche energetische Eigenschaften aufweisen.  

Nr. 2.2 entspricht im Wesentlichen der bisherigen Nr. 2.2, jedoch werden mögliche Redun-

danzen zu den Normen entfernt und statt dessen unmittelbar auf die Berechnungsverfahren 

nach Maßgabe von Nr. 2.1.1 bzw. 2.1.2 verwiesen. 

Die Berechnung des Transmissionswärmeverlusts nach der bisherigen Nr. 2.3 kann entfallen. 

Damit ergibt sich als Folgeänderung, dass die bisherige Nr. 2.4 zur neuen Nr. 2.3 wird mit der 

Ergänzung um das Bilanzierungsverfahren nach Nr. 2.1.1. 

Die bisherige Nr. 2.5 soll zur Vermeidung von Redundanzen ersatzlos gestrichen werden, 

weil keine weitergehenden Regelungen zu Wärmebrücken gegenüber DIN V 4108-6 bzw. 

DIN V 18599 getroffen werden.  

Als Folge daraus wird die bisherige Nr. 2.6 zur neuen Nr. 2.4. 

Nr. 2.5 entspricht der bisherigen Nr. 2.7. In Satz 1 Buchstabe a entfällt der Verweis auf die 

Berechnung von A/V. Darüber hinaus wird klargestellt, dass es sich bei der Fläche A um die 

wärmeübertragenden Umfassungsfläche handelt. Satz 1 Buchstabe b wird um dem Verweis 

auf DIN V 18599 ergänzt. 

Die bisherige Nr. 2.8 entfällt, weil die Definition des Fensterflächenanteils für die Berech-

nung nicht mehr relevant ist. 

Die neue Nr. 2.7 entspricht der bisherigen Nr. 2.10. 

Die neue Nr. 2.8 entspricht der bisherigen Nr. 2.11. 

 

Zu Nr. 3 (Sommerlicher Wärmeschutz) 

Aus den eingangs dargelegten Gründen soll das Heizperiodenbilanzverfahren entfallen. In 

Nr. 3 soll stattdessen künftig der sommerliche Wärmeschutz geregelt werden (bisher Nr. 2.9). 

Die Regelung entspricht der bisherigen Regelung mit der Maßgabe, dass die höchstzulässigen 
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Sonneneintragskennwerte nach DIN V 4108-2, Abschnitt 8 um 30 % unterschritten werden 

müssen.  

 

Zu Anlage 2 (Anforderungen an Nichtwohngebäude) 

Anforderungen zum baulichen Wärmeschutz  

Mit der EnEV 2007 wurde für Nichtwohngebäude bereits das  Referenzgebäudeverfahren 

eingeführt. Bei der Festlegung von Referenzen hatte der Verordnungsgeber im Rahmen der 

Umsetzung der EG-Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden darauf zu ach-

ten, dass die materiellen Anforderungen an Nichtwohngebäude nicht verschärft werden. Da-

bei wurde noch in Kauf genommen, dass die Referenzanforderungen und die Mindestanforde-

rungen bezüglich des Wärmeschutzes vom Oberflächen-Volumen-Verhältnis abhängig blie-

ben, obgleich diese Abhängigkeit gerade bei Nichtwohngebäuden von untergeordneter Bedeu-

tung ist, vor allem dann, wenn die Anforderungen insgesamt nach dem Referenzgebäudever-

fahren formuliert werden.  

Ferner wurde dabei aus demselben Grunde in Fortschreibung der EnEV 2002 als Kenngröße 

der spezifische, auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogene Transmissionswär-

metranferkoeffizient benutzt, obgleich diese Größe wenig anschaulich ist.  

Die Abhängigkeit vom Oberflächen-Volumen-Verhältnis soll künftig entfallen. Damit können 

auch die darauf abgestellten Begriffsbestimmungen ersatzlos gestrichen werden. Anstelle des 

spezifischen, auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogenen Transmissionswär-

metranferkoeffizienten sollen künftig für die Außenbauteile einzelne Wärmedurchgangskoef-

fizienten genannt werden. Der Wärmedurchgangskoeffizient ist eine in der Fachwelt seit lan-

gem eingeführte Kenngröße, die inzwischen sogar vielen Laien geläufig ist. In der Folge kann 

auch die wegen der besonderen Eigenart des Transmissionswärmetranferkoeffizienten erfor-

derliche weitere Abhängigkeit der Anforderungen vom Fensterflächenanteil sowie die diesbe-

zügliche Berechnungsvorschrift ersatzlos entfallen. 

Entfall von Festlegungen, die in den Berechnungsregeln bereits enthalten sind 

Die Anlage 2 der EnEV 2007 enthält Regelungen, die in vergleichbarer Art auch in der anzu-

wendenden Berechnungsregel DIN V 18599 enthalten sind. Dies hat vor allem in den Fällen, 

in denen die Kongruenz nicht vollständig gegeben ist, zu Unsicherheiten der Anwender ge-

führt. Die Festlegungen wurden daher im Detail überprüft; alle aus dieser Sicht entbehrlichen 

Formulierungen sollen im Interesse der Eindeutigkeit entfallen. 
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Fortschreibung des Anforderungsniveaus 

Untersuchungen durch Gutachter im Auftrage des Bundesamtes für Bauwesen und Raumord-

nung haben ergeben, dass auch bei Nichtwohngebäuden eine Verschärfung des Anforde-

rungsniveaus im Mittel um 30 Prozent im Sinne von § 5 Abs. 1 Energieeinsparungsgesetz 

wirtschaftlich vertretbar ist. Allerdings sind hierzu in einigen Bereichen Differenzierungen 

erforderlich, um dem Einfluss der unterschiedlichen Nutzungen Rechnung zu tragen.  

Fortschreibung des vereinfachten Verfahrens nach Nr. 3 sowie weitere Vereinfachungen 

im Berechnungsverfahren allgemein 

In einem Gutachten des Instituts für Erhaltung und Modernisierung von Bauwerken (IEMB) 

wurden im Auftrag des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung die Auswirkungen der 

gemäß EnEV 2007 und DIN V 18599 zulässigen Vereinfachungen auf typische Gebäude un-

tersucht. Ein besonderes Augenmerk galt dabei dem „Vereinfachten Verfahren“ nach Anlage 

2 Nr. 3. Die Untersuchungen ergaben, dass der Anwendungsbereich dieses Verfahrens aus-

geweitet werden kann, und die Einschränkungen klarer formuliert werden können. Ferner 

können nach dieser Untersuchung – ohne dass dies im Regelfall nennenswerten Einfluss auf 

die Ergebnisse hat – weit reichende Vereinfachungen zur Dateneingabe generell zugelassen 

werden. In der Folge vereinfacht sich der Vorgang der Berechnung für bestehende und für 

neue Nichtwohngebäude.  

Zu den Änderungen im Einzelnen: 

Zu Nr. 1 (Höchstwerte des Jahres-Primärenergiebedarfs und der Wärmedurchgangskoeffizien-

ten für zu errichtende Nichtwohngebäude) 

Zu Nr. 1.1 (Höchstwerte des Jahres-Primärenergiebedarfs) 

Die Aufzählung der zu berücksichtigenden Energieanteile sowie die Summenformel soll er-

satzlos entfallen, weil sie in DIN V 18599 Teil 1 : 2007-02 enthalten ist.  

Zu Tabelle 1 (Ausführung des Referenzgebäudes) 

Die Tabelle wird im Interesse der besseren Lesbarkeit und der Eindeutigkeit der Angaben neu 

gegliedert. Die Information, dass bestimmte Systeme nur insoweit und in der Art beim Refe-

renzgebäude berücksichtigt werden dürfen, wie sie beim Gebäude ausgeführt werden sollen, 

soll wegen ihrer besonderen Bedeutung vor die Tabelle gesetzt werden.  

Die Zeilen mit der führenden Ziffer „1“ beschreiben die baulichen Eigenschaften des Refe-

renzgebäudes. Hier wurde die bisherige Angabe „Transmissionswärmetransferkoeffizient“ 
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durch nach Bauteilen differenzierte Wärmedurchgangskoeffizienten ersetzt. Für Vorhangfas-

saden sind spezielle Angaben aufgeführt, weil diese nach der europäischen Norm DIN EN 

13 947 (unter Berücksichtigung der Wärmebrücken) bewertet werden. Beim Wärmebrücken-

zuschlag (Lfd. Nr. 1.9) werden daher Vorhangfassaden nicht einbezogen. 

Die Zeilen mit der führenden Ziffer „2“ beschreiben die Eigenschaften der Beleuchtung des 

Referenzgebäudes. Hier wird auf nutzungsspezifische Gegebenheiten Rücksicht genommen, 

damit die Anforderungen für alle Nutzungsarten wirtschaftlich sind. Eine wichtige Rolle 

spielt die Festlegung der elektrischen Bewertungsleistung (Zeile 2.2). In diesem Wert ist ein 

Wartungsfaktor eingerechnet, mit dem Alterung und Verschmutzung der Beleuchtungsein-

richtung rechnerisch berücksichtigt werden. Den diesbezüglichen Angaben in DIN V 18599-4 

: 2007-02 liegt eine Empfehlung eines Industrieverbandes zugrunde, die pauschal auch Räu-

me mit hoher Staubbelastung, seltener Leuchtenreinigung, erhöhter Lichtstromabnahme und 

Ausfallquote der eingesetzten Lampen berücksichtigt und somit auch in Normalfällen zu ho-

hen Bewertungsleistungen führt.  

Künftig soll jedoch bei den Regelungen für das Referenzgebäude zonenweise differenziert 

vorgegangen werden, um wegen des großen energetischen Einflusses die wirklich relevanten 

Gegebenheiten angemessen zu berücksichtigen. Die pauschalen Angaben nach der Norm 

werden daher korrigiert. Bei normaler Verschmutzungsanfälligkeit soll (in Anlehnung an frü-

here Gepflogenheiten) ein Wartungsfaktor von 0,8 (anstelle von pauschal 0,67 in DIN V 

18599-4 : 2007-02) zugrunde gelegt werden, dies führt zu einem Korrekturfaktor von 1,12. In 

bestimmten Zonen mit erhöhter Verschmutzungsneigung (Werkstätten, Großküchen u. s. w.) 

soll dagegen ein Wartungsfaktor von 0,6 angesetzt werden, mithin ein Korrekturfaktor für die 

Bewertungsleistung von 0,84.  

Die Zeilen mit der führenden Ziffer „3“ beschreiben die Heizung des Referenzgebäudes. Hier 

wird als Heizkessel ein Brennwertkessel berücksichtigt, der (wie die Mehrheit der Brennwert-

kessel auf dem deutschen Markt) der Effizienzanforderung „verbessert“ nach DIN V 18599-5 

: 2007-02 entspricht. Die Verteilleitungen lassen sich bei praktisch allen Gebäuden deutlich 

kürzer ausführen als nach den Standardannahmen der DIN V 18599-5 : 2007-02. Deshalb soll 

als Referenz künftig nur noch 70% dieser Längen angesetzt werden. Des Weiteren wird für 

die Regelung im Raum generell eine Referenzausführung mit einem Proportionalbereich von 

1 K statt bisher 2 K vorgegeben. Mit diesen Veränderungen gegenüber der EnEV 2007 wird 

als Referenz für die Heizung eine wirtschaftliche, energiesparende Ausführung beschrieben. 

Die Zeilen mit der führenden Ziffer „4“ beschreiben zwei – je nach Ausführung des Gebäudes 

– anzusetzende Referenzausführungen für das Warmwassersystem. Der Warmwasserbedarf 
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von Nichtwohngebäuden ist sehr unterschiedlich. Bei Gebäuden mit sehr hohem Warmwas-

serbedarf sind Ausstattungen wirtschaftlich und deshalb zumutbar, bei denen etwa die Hälfte 

des darauf entfallenden Bedarfs durch erneuerbare Energien gedeckt wird. Die Grenze orien-

tiert sich wegen der zonenweise unterschiedlichen Einzelwerte des Warmwasserbedarfs an 

einem für das Gebäude zu ermittelnden Gesamtwert. Dieser ist beispielsweise für eine reine 

Nutzung als Hotel bei 20 Gastzimmern mittleren Komfortniveaus erreicht. Gemäß Vorbemer-

kung zur Tabelle 1 ist bei solchen Gebäude (der allgemeinen Baupraxis folgend) im Grund-

satz ein zentrales Warmwassersystem gemäß Zeile 4.1 als Referenz anzusetzen, eine Aus-

nahme bilden einzelne Zonen im Gebäude, die zu weniger als 10 % zum Nutzenergiebedarf 

für Warmwasserbedarf beitragen und demzufolge Nebennutzungen sind. 

Im Übrigen wird beim zentralen System das Anforderungsniveau gegenüber der bisherigen 

Referenz durch den verbesserten Brennwertkessel verschärft; das dezentrale System nach 

Zeile 4.2 erlaubt keine dementsprechende Veränderungen gegenüber der EnEV 2007. Die 

Festlegung auf eine konkrete Rohrleitungslänge beim Referenzgebäude folgt im Ansatz den 

Rechengrundlagen für dieses System bei Wohngebäuden und dient in erster Linie einer klare-

ren Definition des Referenzgebäudes. 

Die Zeilen mit der führenden Ziffer „5“ beschreiben die Raumlufttechnik. Hier wird das An-

forderungsniveau insbesondere durch die niedrigeren spezifischen Ventilatorleistungen (PSFP) 

verschärft. Bei zu errichtenden Gebäuden kann dieser Anforderungen insbesondere durch eine 

energiesparende Kanalnetzgestaltung begegnet werden. Die angegebenen Werte sind im Re-

gelfall durch gute Planung zu unterschreiten. 

In Zeile 6 wird die Referenz für die Raumkühlung beschrieben, in Zeile 7 die Kälteerzeugung. 

Gegenüber der EnEV 2007 werden die spezifischen elektrischen Leistungen der Pumpen ver-

ringert sowie für den Fall, dass von einer Kältemaschine Raumkühlsysteme für mehr als 5000 

m² Nettogrundfläche versorgt werden, für diese Kühlkreise die Systemtemperaturen herabge-

setzt. 

Die in Tabelle 1 Zeile 12 der EnEV 2007 enthaltene Vorgabe, wonach bei bestimmten Nut-

zungen der Kühlbedarf des Referenzgebäudes zu Null anzusetzen ist, führt bei den betroffe-

nen Gebäuden schon nach bisherigem Anforderungsniveau an die Grenze der Wirtschaftlich-

keit, sobald in das ausgeführte Gebäude eine Klimaanlage eingebaut wird. Ein Beibehalten 

der Regelung hätte dazu geführt, dass bei diesen Nutzungen für die Verschärfung der Anfor-

derungen kein Spielraum mehr bestanden hätte, zumal heute vielfach Klimaanlagen eingebaut 

werden, um auch in heißen Sommern behagliche Raumtemperaturen garantieren zu können.  



Stand: 18. April 2008 45

Ersatzweise wird für die bisher dort genannten Nutzungen eine Kälteerzeugung vorgegeben, 

die den Zielen der Verordnung durch die Einbindung von Wärme aus Anlagen zur Kraft-

Wärme-Kopplung Rechnung trägt. 

Insgesamt wird durch diese Veränderungen am Referenzgebäude im Mittel eine 30-prozentige 

Absenkung des zulässigen Jahres-Primärenergiebedarfs erzielt. Dies belegen Modellrechnun-

gen in einem durch das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung in Auftrag gegebenen 

Gutachten. 

Zu Nr. 1.2 (Flächenangaben) 

Wegen aufgetretener Missverständnisse bei der entsprechenden Regelung in der EnEV 2007 

wird hier durch die Verweisung auf § 2 Nr. 15 klargestellt, dass zur Bezugsfläche ausschließ-

lich die thermisch konditionierten Flächen zählen, denn die Verordnung ist auf nicht konditi-

onierte Gebäudeteile nicht anzuwenden (vgl. § 1 Abs. 1). 

Die in Nr. 1.3 der Anlage 2 zur EnEV 2007 definierten Bezugsgrößen sind künftig nicht mehr 

relevant, die Definitionen können daher entfallen. 

Zu Nr. 1.3 (Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten) 

Analog zu Anlage 1 sollen künftig anstelle der bisherigen, auch Fachleuten nur wenig vertrau-

ten Größe „Transmissionswärmetransferkoeffizient“ praktisch gleichwertige Mindestanforde-

rungen an die Wärmedurchgangskoeffizienten der Außenbauteile gestellt werden. Mit dieser 

Umstellung entfällt auch der Grund für die bisherige Differenzierung nach dem Fensterflä-

chenanteil; die Definition dieser Größe (EnEV 2007 Anlage 2 Nr. 2.7) wird entbehrlich.  

Zu Tabelle 2  (Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten der wärmeübertragenden 

Umfassungsfläche) 

Die Vorgaben werden so kalibriert, dass einerseits auch die jeweilige Mindestanforderung 

eine aus Sicht der Energieeinsparung noch vertretbare Qualität repräsentiert, andererseits aber 

die von der Verordnung intendierte grundsätzliche Freiheit der Wahl der Mittel zur Energie-

einsparung nicht unnötig eingeschränkt wird. Die Mindestanforderungen sind wie bisher zo-

nenweise einzuhalten. Die differenzierten Anforderungen tragen der unterschiedlichen Wirt-

schaftlichkeit für die verschiedenen Solltemperaturen der Zonen im Heizfall Rechnung. Die 

Werte für Raumtemperaturen im Heizfall „≥ 19 °C“ entsprechen auch der Höhe nach den ver-

gleichbaren Mindestanforderungen an Wohngebäude. 
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Zu Nr. 2 (Berechnungsverfahren zur Ermittlung der Werte des Nichtwohngebäudes) 

Die Darstellung des Berechnungsverfahrens für Nichtwohngebäude kann aus verschiedenen 

Gründen gestrafft werden. Zum einen sollen ähnliche oder gleichartige Festlegungen zu ein-

zelnen Sachverhalten in Verordnung und technischer Regel im Interesse der Klarheit künftig 

unterbleiben. Dies betrifft die Anlage 2 Nr. 2.1.4 EnEV 2007 einschließlich der Tabelle 3, aus 

der lediglich die letzte Zeile in die Zeile 1.11 der Tabelle 1 übernommen wird, wo sie sachlich 

besser zugeordnet ist, sowie die Nr. 2.4 und 2.5, die in Verbindung mit der Neuformulierung 

des § 7 Abs. 3 entfallen können.  

Zum anderen können die Regelungen in Anlage 2 Nr. 2.1.2, 2.2 und 2.7 EnEV 2007 entfallen, 

weil an den spezifischen Transmissionswärmetransferkoeffizienten künftig keine Anforde-

rungen mehr gestellt werden (siehe Begründung zu Nr. 1.3). 

Zu Nr. 2.1 (Berechnung des Jahres-Primärenergiebedarfs) 

Die Festlegungen zum Berechnungsverfahren sollen in weitem Umfange gegenüber EnEV 

2007 unverändert bleiben. Allerdings soll Anlage 2 Nr. 2.1.3 Buchstabe d Satz 2 EnEV 2007 

gestrichen werden, der auf Grund des davor stehenden Satzes entbehrlich und missverständ-

lich ist. Zur Streichung von Nr. 2.1.2 und 2.1.4 siehe Vorbemerkung.  

Zur Klarstellung soll in Nr. 2.1.1 hinsichtlich der Primärenergiefaktoren die einschränkende 

Verweisung ausschließlich auf die Tabelle A.1 entfallen, weil für Fern- und Nahwärme auch 

die detaillierte Berechnung der Faktoren zulässig sein soll. 

Ebenfalls soll klargestellt werden, dass die schon bisher verbindlich vorgegebenen Nutzungs-

randbedingungen bei der Berechnung auch dann verbindlich sind, wenn das Gebäude techni-

sche Einrichtungen erhält, die für die Erfüllung weitergehender Nutzungsrandbedingungen 

ausgelegt sind. Dies ist zum Beispiel im Einzelhandel häufig der Fall, wenn die Beleuch-

tungsstärken, für die die Beleuchtungsanlage ausgelegt wird, verkaufsfördernd sein sollen.  

Künftig soll eine weitere Vereinfachung des Berechnungsverfahrens zulässig sein, die nach 

vorliegenden gutachterlichen Empfehlungen zu erheblich reduziertem Arbeitsaufwand führt. 

Die Berechnungen nach DIN V 18599 Teil 2 : 2007-02 erfordern die Erfassung des Wärme-

durchgangskoeffizienten jeder einzelnen Teilfläche der wärmeübertragenden Umfassungsflä-

che und eine Zuordnung dieser Flächenkennwerte zu den einzelnen Zonen. Künftig soll es 

zulässig sein, für opake und für transparente Außenbauteile je einen flächengewichteten Mit-

telwert über das gesamte Gebäude zu berechnen und diesen Mittelwert den Außenbauteilen 

der Zonen zuzuordnen. Dies soll für alle Außenbauteile gelten, die gegen Außenluft grenzen. 

Es wird klargestellt, dass bei den übrigen Außenbauteilen (unterer Gebäudeabschluss) diese 
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Regelung nicht gilt und die zonen- und bauteilspezifische Bestimmung und der strahlungs-

technischen Eigenschaften der transparenten Bauteile von dieser Regelung unberührt bleiben. 

Andernfalls könnte das Ergebnis der Berechnungen unzulässig stark von der ebenfalls weiter-

hin zulässigen genauen Berechnung abweichen.  

 

Zu Nr. 2.1.5 

Neu gefasst werden soll auch die Regelung für solche Fälle, in denen die energetische Bewer-

tung nach dem technischen Regelwerk nicht möglich ist. Zur Klarstellung sollen in dieser 

Hinsicht auch gesicherte Erfahrungswerte gemäß § 9 Abs. 2, die zur vereinfachten Bewertung 

von Bestandteilen bestehender Gebäude bekannt gemacht werden können, dem technischen 

Regelwerk gleichgestellt werden. Abweichend von der geltenden Regelung, wonach in sol-

chen Fällen die Referenzanforderung angesetzt werden darf, sollen künftig Eigenschaften 

vergleichbarer Komponenten angesetzt werden können. Damit wird dem Umstand Rechnung 

getragen, dass die fortgeschriebenen Referenzausführungen künftig nicht mehr als durch-

schnittliche, sondern als anspruchsvolle Qualität anzusehen sind, was eine Verwendung ihrer 

Kennwerte für beliebige Komponenten (z. B. auch bestehender Gebäude) verbietet. 

Zu Nr. 2.2 (Zonierung) 

Die Festlegungen zur Zonierung wurden lediglich redaktionell angepasst.  

Die bisherige Regelung in Anlage 2 Nr. 2.3.3 ist in der Sache eine weitere Anwendung des 

vereinfachten Verfahrens nach Nr. 3 und wird dort eingefügt.  

Zu Nr. 2.3 (Aneinandergereihte Bebauung) 

Dies ist die bisherige Anlage 2 Nr. 2.6 EnEV 2007. Allerdings soll Satz 2 – und in der Folge 

auch die Einschränkung auf Temperaturdifferenzen bis 4 Kelvin in Satz 1 – künftig entfallen, 

weil gemäß den verbindlich vorgegebenen Randbedingungen Unterschiede in der Soll-

Raumtemperatur von mehr als 4 Kelvin nicht vorkommen können.  

Zu Nr.3 (Vereinfachtes Berechnungsverfahren für Nichtwohngebäude) 

Zu Nr. 3.1 (Zweck und Anwendungsbereich) 

Das vereinfachte Verfahren aus Anlage 2 Nr. 3 soll beibehalten und um weitere Anwendungs-

fälle erweitert werden: 

• Die Regelungen für Gebäude des Groß- und Einzelhandels und für Gewerbebetriebe, je-

weils bis 1000 m² Nettogrundfläche und mit Eingrenzung der Nebennutzungen, werden 
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aus Gründen der Gleichbehandlung gleich gelagerter Sachverhalte aus Nr. 2.2 in das ver-

einfachte Verfahren übernommen.  

• Die Einbeziehung von Turnhallen und Bibliotheken folgt gutachterlichen Erkenntnissen. 

Die Einschränkungen für die Anwendung in Nr. 3.1.2 Satz 2 sind redaktioneller Natur. Die 

Intention des bisherigen Buchstaben d soll durch in ein neues Kriterium vergleichbarer Wir-

kung erzielt werden. Die unter Buchstabe e aufgenommene Anwendungseinschränkung findet 

sich bisher in Anlage 2 Nr. 3.2.3 Satz 3; ein Teil dieser bisherigen Maßgabe ist entbehrlich 

(Temperaturverhältnisse).  

Zu Nr. 3.2 (Besondere Randbedingungen und Maßgaben für das vereinfachte Verfahren) 

Die Tabelle 4 soll entsprechend der Erweiterung um zusätzliche Anwendungsfälle fortge-

schrieben werden, siehe Begründung zu Nr. 3.1. Ein Teil von Nr. 3.2.3 wurde redaktionell in 

Nr. 3.1.3 übernommen, siehe Begründung dazu. 

Zu Nr. 4  (Sommerlicher Wärmeschutz) 

Der große Einfluss der sommerlichen Gebäudekonditionierung auf den Energiebedarf vieler 

Nichtwohngebäude macht es erforderlich, gerade hier die Anforderungen in geeigneter Weise 

zu verschärfen. Dabei ist im Interesse der Wirtschaftlichkeit ein Ansatz "an der Wurzel" am 

ehesten zielführend: Zu große Wärmeeinträge sind vorrangig durch planerische und bauliche 

Maßnahmen (das sind beweglicher und fester Sonnenschutz, Qualität der Verglasung, Größe 

und Ausrichtung der Fenster, Schwere der Bauausführung) zu vermeiden, um den Energie-

aufwand für Kühlung und Lüftung von vornherein zu begrenzen. Es ist deshalb angemessen, 

die auf veralteten klimatischen Grundlagen festgelegten Grenzwerte für den Sonneneintrag 

um 30 % zu verschärfen. 

Die gültige technische Regel für die Berechnung eines ausreichenden sommerlichen Wärme-

schutzes (DIN 4108-2 : 2003-07), die sich gegenwärtig in der Überarbeitung befindet, lässt 

neben dem Nachweis auf der Grundlage von Sonneneintragskennwerten auch die Durchfüh-

rung von Simulationsrechnungen zu, dort als "ingenieurmäßige Verfahren" bezeichnet. Aller-

dings verweist sie hinsichtlich der anzuwendenden klimatischen Randbedingungen auf die 

Datensätze im Anhang A der geltenden DIN V 4108-6, die auf Erkenntnissen aus der Zeit vor 

1980 aufbauen und deshalb heute nicht mehr uneingeschränkt geeignet sind, die Einstrah-

lungs- und Außentemperaturverhältnisse für den Zweck einer Simulation der sommerlichen 

Innentemperaturen von Gebäuden abzubilden. Das Bundesamt für Bauwesen und Raumord-

nung und der Deutsche Wetterdienst beabsichtigen deshalb, im Laufe des Jahres 2008 im 

Rahmen eines Forschungsprojektes geeignete Datensätze zu ermitteln und zu veröffentlichen, 
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so dass die Berechnungen in der hier geforderten Art ohne Weiteres von allen Fachleuten 

durchgeführt werden können.  

Die Öffnungsregelung für gekühlte Gebäude soll künftig entfallen, weil ansonsten gerade hier 

für Kühlung auf Grund von unzureichendem sommerlichen Wärmeschutz ein hoher vermeid-

barer Energiebedarf des Gebäudes auftreten würde. 
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Zu Nummer 27 (Anlage 3 - Anforderungen bei Änderung von Außenbauteilen und bei Er-

richtung kleiner Gebäude; Randbedingungen und Maßgaben für die Bewer-

tung bestehender Wohngebäude) 

 

Die bisherige Anlage 3 soll mit dem Ziel geändert werden, unter Beachtung des gesetzlichen 

Wirtschaftlichkeitsgebots eine durchschnittliche Verschärfung der energetischen Anforderun-

gen an Außenbauteile um etwa 30 % zu erreichen. Dies ist der erste Schritt in einem abgestuf-

ten Vorgehen der Bundesregierung, das im Jahr 2012 zu einer weiteren Anpassung der 

Höchstwerte an den Stand der Technik und der Energiepreisentwicklung führen soll.  

Die Erneuerung und Sanierung von Bauteilen erfolgt nur in relativ großen Zeitabständen (alle 

20 bis 50 Jahre). Ziel der neuen Anforderungen ist es, diese Anlässe möglichst umfassend zu 

nutzen, um die Energieeffizienz zu verbessern. Auf Grund der gestiegenen Energiepreise 

können im Rahmen der wirtschaftlichen Vertretbarkeit und der Zumutbarkeit bauliche Ände-

rungen zur spürbaren Verbesserung des Energiestandards genutzt werden. 

Auf Grund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse und vorliegender Wirtschaftlichkeitsgut-

achten geht die Bundesregierung davon aus, dass die neuen Anforderungen vor den Hinter-

grund der Innovationen, die in den letzten Jahren auf dem Gebiet der Energieeffizienz von 

Gebäuden und Bauprodukten stattgefunden haben, sowie der deutlich gestiegenen Energie-

preise generell wirtschaftlich vertretbar im Sinne des § 5 Abs. 1 des Energieeinsparungsgeset-

zes sind. Aus technischen Gründen kann die Verschärfung der Anforderungen nicht über alle 

Bauteile und alle Einsatzbereiche der Bauteile gleichmäßig erfolgen. Vielmehr wird mit einer 

differenzierten Anpassung der Einzelanforderungen in Summe eine mittlere Erhöhung der 

Anforderung von durchschnittlich 30 % erreicht. Eine vereinzelt jetzt schon mögliche größere 

Verschärfung ist wegen des oben erwähnten zweistufigen Vorgehens nicht vorgesehen. 

Neben der Verschärfung der Anforderungen sollen in Anlage 3 punktuell Änderungen des 

Anwendungsbereichs, teilweise auch unter Berücksichtigung neuerer Erkenntnisse, vorge-

nommen werden. 

 

Zu Buchstabe a (Außenwände) 

Anforderungen an die Innendämmung von Außenwänden werden in Anlage 3 Nr. 1 aufge-

nommen und so ausgestaltet, dass keine überhöhten Anforderungen an innen liegende Dämm-

schichten gestellt werden. Die Anforderungen an die Dämmung von Fachwerkwänden wer-

den im Rahmen der wirtschaftlichen Vertretbarkeit den aktuellen wissenschaftlichen Erkennt-

nissen angepasst. Außenwände und Decken, die nach unten an Außenluft grenzen, wie z. B. 
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Tordurchfahrten, wurden bisher nicht erfasst, so dass die Anforderungen um diesen Bereich 

erweitert wurden. Im Einzelnen: 

In Satz 1 sollen die bisherigen Buchstaben c und f entfallen.  

Der Tatbestand „Arbeiten an innenseitigen Verkleidungen“ (Buchstabe c) führte schon bei 

bisherigem Anforderungsniveau in vielen Fällen zu Schwierigkeiten in der praktischen Um-

setzung und wären mit neuem Niveau mit weiteren Problemen behaftet. Bringen beispielswei-

se Mieter innenseitige Bekleidungen und Verschalungen an Wänden an, müsste die Maßnah-

me nach bisherigen Buchstabe c mit einer Dämmmaßnahme gekoppelt werden. Dieser Tatbe-

stand führt zu einer nicht gewollten Belastung des Mieter-Vermieter-Verhältnisses. Der bishe-

rige Buchstabe c wird daher gestrichen.  

Gleichwohl werden Anforderungen an die Qualität der Innendämmung beibehalten. In dem 

neuen Satz 3 ist für innen liegende Dämmschichten eine Öffnungsklausel vorgesehen, die 

eine Anforderung an Innendämmung auf ein angemessenes Niveau festlegt. Daraus ergeben 

sich Folgeänderungen in der Aufzählung von Satz 1 sowie in Nummer 7 Tabelle 1 Zeile 1. 

Zum bisherigen Buchstaben f (Ausfachungen in Fachwerkwänden) haben Untersuchungen 

durch Gutachter im Auftrage des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung ergeben, 

dass bereits die bestehenden Anforderungen der EnEV 2007 an neue Ausfachungen in Fach-

werkwänden teilweise zu Schwierigkeiten bei der Umsetzung führen. Werden Ausfachungen 

einer Fachwerkwand erneuert, können die bisherigen Anforderungen in der Regel durch das 

Ausfachungsmaterial allein nicht erfüllt werden. Wird jedoch die zusätzliche Dämmung in der 

erforderlichen Dicke von innen aufgebracht, besteht die Gefahr der verminderten Abtrock-

nung von eingedrungenem Schlagregen.  

Um einen Mindestwärmeschutz bei Sichtfachwerken zu gewährleisten und die beschriebene 

Problematik zu vermeiden, soll die bisherige Sonderregelung des Buchstaben f durch die Re-

gelung in dem neuen Satz 4 ersetzt werden. Danach gilt die Anforderung des (neuen) Buch-

staben c als erfüllt, wenn die Ausfachung mit nach anerkannten Regeln der Technik höchst-

möglicher Dämmschichtdicke (bei einem Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ = 0,12 

W/(m·K)) ausgeführt wird. Bei einer Erneuerung der Ausfachung mit einer Leichtbetonaus-

mauerung werden auf diese Art Wärmedurchgangskoeffizienten von 0,84 W/(m²·K) erreicht. 

Mit dieser Öffnungsklausel wird gewährleistet, dass Sichtfachwerkwände nicht die neuen 

Anforderungen der Nummer 7 erfüllen müssen. 

 

 



Stand: 18. April 2008 52

Zu Buchstabe b (Wände und Decken gegen unbeheizte Räume und gegen Erdreich) 

Der Anwendungsbereich der Anlage 3 Nr. 5 soll um Bauteile erweitert werden, die nach un-

ten an Außenluft grenzen (z. B. Tordurchfahrten). Diese Bauteile werden bisher nicht von der 

Verordnung erfasst. Der bisherige Buchstabe c entfällt; siehe dazu Begründung zu Buchsta-

be a.  

 

Zu Buchstabe c (Anforderungen, Tabelle 1) 

Auf der Grundlage der vorliegenden Gutachten zur wirtschaftlichen Vertretbarkeit von ver-

schärfter Anforderungen und unter Berücksichtigung der Änderungen in den Anlage 3 Nr. 1 

und 5 sollen für die Änderung von Außenbauteilen und die Errichtung kleiner Gebäude neue 

Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten von Bauteilen in Anlage 3 Nr. 7 Tabelle 1 

eingeführt werden. Aus dem oben vor Buchstabe a genannten Grund gehen die vorgesehenen 

Mindestausführungen nicht stets an den Rand des wirtschaftlich Vertretbaren. Die Anforde-

rungen in Zeile 3 der Tabelle sowie die bisherigen Fußnoten zu der Tabelle bleiben dagegen 

unverändert. 

Zur Verbesserung der Lesbarkeit und Vermeidung von Verwechselungen mit Spalte 2 wurde 

in Tabelle 1 die erste Spalte redaktionell überarbeitet. 

Auf Grund der Änderungen in Nummer 1 und der Erkenntnisse aus den vorliegenden Gutach-

ten entfällt in Zeile 1 die Differenzierung in Zeile 1a und b. Die Fortschreibung der Anforde-

rung entspricht der Referenzgebäudeausführung bei Wohn- und Nichtwohngebäuden.  

Der Anforderungswert für Fenster in Zeile 2.1 Spalte 3 kann von einer Zwei-Scheiben-

Wärmeschutzverglasung sowohl mit Holz- als auch mit PVC-Rahmen eingehalten werden, 

die Werte für Fenster in Spalte 4 und für Verglasungen in Zeile 2.2 Spalte 3 von einer Zwei-

Scheiben-Wärmeschutzverglasung. Zeile 2.3 Spalte 3 erfordert für Vorhangfassaden die Qua-

lität einer Drei-Scheiben-Verglasung; Spalte 4 bleibt unverändert. 

Die Anforderungswerte in Zeile 3 bleiben unverändert. 

Der in Zeile 4 festgesetzte Wärmedurchgangskoeffizient von Decken, Dächern und Dach-

schrägen gemäß Zeile 4.1 Spalte 3 führt bei einer Ausführung als Zwischensparrendämmung 

zu Dämmstoffdicken von maximal 14 cm, in Fällen der Spalte 4 von maximal 10 cm. Sollte 

die Zwischensparrendämmung in Einzelfällen nicht möglich sein, erlaubt wie bisher die Öff-

nungsklausel in Nr. 4.1 Satz 2, dass nach anerkannten Regeln der Technik die höchstmögliche 

Dämmschichtdicke eingebaut wird. Die Wärmedurchgangskoeffizienten von Flachdächern 

gemäß Zeile 4.2 Spalten 3 und 4 tragen dem Umstand Rechnung, dass die Bauweise Umkehr-



Stand: 18. April 2008 53

dach bei gleichem Wärmedurchgangskoeffizienten eine etwas höhere Dämmstoffdicke als das 

Warmdach erfordert und somit der ungünstigere Betrachtungsfall ist. Ein Wärmedurchgangs-

koeffizient von 0,20 W/(m² K) gemäß Zeile 4.2 Spalte 3 erfordert Dämmstoffdicken von ma-

ximal 18 cm. Diese Dämmstoffdicke ist üblicherweise ohne Einschränkungen realisierbar. 

Die neuen Anforderungen in Zeile 5 haben in Fällen der Zeile 5.1 Spalte 3 Dämmstoffdicken 

von maximal 12 cm zur Folge. Das Anforderungsniveau der Zeile 5.2 entspricht dem bisheri-

gen Anforderungsniveau der EnEV 2007; der Anwendungsbereich beschränkt sich nunmehr 

auf Fußbodenaufbauten. Als Folgeänderung zur Ausdehnung des Anwendungsbereichs auf 

Decken, die nach unten an Außenluft grenzen, wird die Zeile 5.3 mit einem Anforderungsni-

veau wie in Zeile 1 eingeführt; diese Bauteile sind vergleichbar mit Außenwänden. 

 

Zu Buchstabe d  (Randbedingungen und Maßgaben für die Bewertung bestehender Wohn-

gebäude (zu § 9 Abs. 2)) 

Durch Einführung des Referenzgebäudeverfahrens als neues Anforderungsmodell bei Wohn-

gebäuden ist das bisherige vereinfachte Berechnungsverfahren für Wohngebäude nicht mehr 

anwendbar. Als Folgeänderung kann Nummer 8.2 entfallen.  

Infolge des Wegfalls der Nummer 8.2 wird die bisherige Nummer 8.1 der EnEV 2007 neue 

Nummer 8. Die bisherige Nummer 8.1 der EnEV 2007 enthält Regelungen, die in vergleich-

barer Art auch in der anzuwendenden Berechnungsregel DIN V 4108-6 : 2003-06 enthalten 

sind. Dies hat vor allem in den Fällen, in denen die Kongruenz nicht vollständig gegeben ist, 

zu Irritationen geführt. Die Festlegungen wurden daher im Detail mit der Folge überprüft, 

dass alle entbehrlichen Formulierungen im Interesse der Eindeutigkeit gestrichen werden. 

 

Zu Buchstabe e  (Ermittlung der Gebäudenutzfläche bei bestehenden Wohngebäuden (zu 

§ 18 Abs. 2)) 

Die Berechnungsvorschrift zur Ermittlung der Gebäudenutzfläche wird in Anlage 1 Nr. 1.3.3 

aufgenommen. Als Folgeänderung entfällt die bisherige Nummer 9. 

 

 

Zu Nummer 28  (Anlage 4 - Anforderungen an die Dichtheit und den Mindestluftwechsel) 

In Anhang 4 Nr. 2 soll mit der Bezugnahme auf die Anwendung des § 6 Abs. 1 Satz 3 klarge-

stellt werden, dass Nr. 2 keine selbständige Anforderungen an das Gebäude darstellt (vgl. die 

Begründung zur Änderung des § 6 in Art. 1 Nr. 6). 
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Zu Nummer 29  (Anlage 4a – neu - Anforderungen an die Inbetriebnahme von Heizkesseln 

und sonstigen Wärmeerzeugersystemen) 

Zur Begründung der neuen Anlage 4a vgl. allgemein die Begründung zu dem geänderten § 13 

Abs. 2. Ziel der Anlage 4a ist es, eine zugleich einfache und eindeutige Beschreibung der e-

nergetischen Effizienz von Wärmeerzeugern vorzugeben. Der Aufwand für die Wärmeerzeu-

gung eg wird in DIN V 4701-10 Anhang C als Wärmeaufwandszahl für alle Erzeugerarten 

differenziert dargestellt. Durch Multiplikation der Aufwandszahl eG mit Primärenergiefakto-

ren fP kann im Sinne der Verordnung eine primärenergetische Effizienz von Wärmeerzeugern 

definiert werden, die leicht nachvollziehbar und einfach zu ermitteln ist. Von der Anwendung 

der DIN V 18599 kann in diesem Zusammenhang abgesehen werden.  

 

 

Zu Nummer 30 (Anlage 5 - Anforderungen an die Wärmedämmung von Rohrleitungen und 

Armaturen) 

Die bisherige Anlage 5 soll wegen einiger Änderungen insgesamt neu gefasst werden. Inhalt-

lich sind die folgenden Änderungen hervorzuheben. Der Anwendungsbereich der bisherigen 

Anlage 5 soll als Folge der Einführung des neuen § 15 Abs. 4 auf die Dämmung von Kälte-

verteilungs- und Kaltwasserleitungen von Raumlufttechnik- und Klimakältesystemen ausge-

dehnt werden. Ferner soll die Regelung für Stichleitungen so geändert werden, dass die An-

forderung generell wirtschaftlich vertretbar ist. 

Die geänderte Überschrift der Anlage ist eine Folgeänderung des erweiterten Anwendungsbe-

reichs. 

Nummer 1 Satz 1 soll redaktionell auf das notwendige Mindestmaß gestrafft werden. Da sich 

der Anwendungsbereich der Anlage 5 und der Tabelle 1 unmittelbar aus § 10 Abs. 2, § 14 

Abs. 5 und § 15 Abs. 4 ergibt, braucht er in Satz 1 nicht wiederholt zu werden.  

In Analogie zu den Wärmeverteilleitungen werden die Kälteverteilleitungs- und Kaltwasser-

leitungen in die Dämmpflicht einbezogen. Die Anforderung in Tabelle 1 Zeile 8 entspricht 

dem heute üblichen Stand der Technik und ist wirtschaftlich vertretbar. Die übrigen Anforde-

rungen der Tabelle bleiben unverändert. 

Nummer 1 Satz 2 wird unverändert übernommen. 

Nummer 1 Satz 3 soll geändert werden, weil sich erwiesen hat, dass die Ausnahme der Stich-

leitungen von Warmwassersystemen zwar aus wirtschaftlichen Gründen unbedingt erforder-

lich ist, die bisherige Anknüpfung an einen Durchmesser den Sachverhalt, durch den die Aus-

nahme begründet ist, nicht sachgerecht beschreibt.  
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Die Ausnahme muss gelten für den letzten Abschnitt einer Warmwasserleitung bis zur Zapf-

stelle (Stichleitung), weil dort die Auskühlung einer geringen Menge von warmem Wasser 

auch aus Sicht der Energieeinsparung hingenommen werden kann. Der Durchmesser der Lei-

tung ist dabei weniger von Bedeutung als die Länge des Leitungsabschnittes. Weiterhin von 

der Dämmpflicht befreit sind typische Stichleitungen in Warmwassersystemen kleiner Ge-

bäude sowie die Leitungen in den Installationswänden typischer Wohnungen im Geschoss-

wohnungsbau. Die bisherige Formulierung ließ es dagegen unbeabsichtigt auch zu, ganze 

Warmwassersysteme ungedämmt auszuführen, solange keine Zirkulation oder Begleitheizung 

vorhanden war. 

Eine Dämmung ist auch für Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen, die an Außenluft 

grenzen, energetisch sinnvoll. Bisher unterliegen sie keiner Dämmpflicht nach dieser Verord-

nung. Zur Schließung dieser Lücke soll ein neuer Satz 4 angefügt werden. Das Anforderungs-

niveau ist den vorliegenden Gutachten entnommen. 

Nummer 2 wird unverändert übernommen. 

Der Anwendungsbereich der Nummer 3 wird auf Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitungen 

sowie den Fall der Wärmeaufnahme ausgeweitet. Im Übrigen bleibt Nummer 3 unverändert. 

 

 

Zu Nummer 31 (Anlagen 6 bis 9 – Muster Energieausweis Wohngebäude bzw. Nicht-

wohngebäude, Aushang) 

Bei den Änderungen in den Mustern der Anlagen 6 bis 9 handelt es sich überwiegend um Fol-

geänderungen und Klarstellungen. 

 

Zu Anlage 6 (Muster Energieausweis Wohngebäude) 

Auf Seite 1 des Musters wird auf Grund von Fragen aus der Anwendungspraxis klargestellt, 

dass das Baujahr der Anlagentechnik im Einzelfall unterschiedlich sein und deshalb die Nen-

nung mehrerer Jahreszahlen zulässig ist. 

Auf Seite 2 des Musters wird dem Umstand Rechnung getragen,  

 dass fortan zwei unterschiedliche Berechnungsverfahren mit im Einzelfall ggf. unter-

schiedlichen zahlenmäßigen Ergebnissen zulässig sind und 

 dass künftig an den spezifischen, auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogenen 

Transmissionswärmeverlust keine Anforderungen mehr gestellt werden. 

Auf eine detaillierte Angabe der anstelle des Transmissionswärmeverlusts aufgenommenen 

Grenzwerte für Wärmedurchgangskoeffizienten soll verzichtet werden, da dies den Rahmen 
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des Ausweises sprengen und wenig zusätzliche Information für den Adressaten bedeuten 

würde. Es wird für Neubauten lediglich eine Möglichkeit geschaffen, die Einhaltung dieser 

Grenzwerte zu bestätigen. In der Folge soll auch die Überschrift „Nachweis der Einhaltung 

des § 3 oder § 9 Abs. 1 EnEV“ durch „Anforderungen gemäß EnEV“ ersetzt werden, zu de-

nen auch der sommerliche Wärmeschutz zählt, dessen Einhaltung erforderlichenfalls ebenfalls 

zu bestätigen ist.  

Das Feld „Sonstige Angaben“ soll dafür genutzt werden, die Einbeziehung erneuerbarer E-

nergien, der künftig ein höherer Stellenwert zukommt, zu dokumentieren. 

Das Erläuterungsfeld zu den Berechnungsverfahren wird als Folgeänderung ergänzt. 

Auf Seite 4 wird dem Wegfall der Anforderungen an den Transmissionswärmeverlust Rech-

nung getragen, indem auch die Erläuterungen dazu gestrichen werden. Stattdessen soll erläu-

tert werden, auf welche Wärmeschutzanforderungen sich die Angaben auf Seite 2 beziehen. 

 

Zu Anlage 7 (Muster Energieausweis Nichtwohngebäude) 

Auf Seite 1 des Musters wird auf Grund von Fragen aus der Anwendungspraxis klargestellt, 

dass das Baujahr der Wärmeerzeuger wie auch der Klimaanlagen im Einzelfall unterschied-

lich sein und deshalb in beiden Fällen die Nennung mehrerer Jahreszahlen zulässig ist. Mit 

einer weiteren Fußnote soll darauf hingewiesen werden, dass die Nettogrundfläche nach der 

EnEV von der allgemeinen, auch nicht konditionierte Gebäudeteile erfassenden Definition 

abweichen kann. 

Auf Seite 2 des Musters wird dem Umstand Rechnung getragen,  

 dass bei einigen Gebäuden zwei unterschiedliche Berechnungsverfahren (Anlage 2 Nr. 2 

oder Nr. 3) mit im Einzelfall ggf. unterschiedlichen zahlenmäßigen Ergebnissen zulässig 

sind und 

 dass künftig an den spezifischen, auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogenen 

Transmissionswärmeverlust keine Anforderungen mehr gestellt werden. 

Auf eine detaillierte Angabe der anstelle des Transmissionswärmeverlusts aufgenommenen 

Wärmedurchgangskoeffizienten soll verzichtet werden, da dies den Rahmen des Ausweises 

sprengen und wenig zusätzliche Information für den Adressaten bedeuten würde. Es wird für 

Neubauten lediglich eine Möglichkeit geschaffen, die Einhaltung dieser Grenzwerte zu bestä-

tigen. In der Folge soll auch die Überschrift „Nachweis der Einhaltung des § 4 oder § 9 Abs. 1 

EnEV“ durch „Anforderungen gemäß EnEV“ ersetzt werden, zu denen auch der sommerliche 

Wärmeschutz zählt, dessen Einhaltung erforderlichenfalls ebenfalls zu bestätigen ist. 
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Das Feld „Sonstige Angaben“ soll dafür genutzt werden, die Einbeziehung erneuerbarer E-

nergien, der künftig ein höherer Stellenwert zukommt, zu dokumentieren. 

Das Erläuterungsfeld zu den Berechnungsverfahren wird als Folgeänderung ergänzt. 

Auf Seite 3 wird durch eine Änderung im Feld „Stromverbrauchskennwert“ klargestellt, dass 

auch der Verbrauch elektrischer Heizungen im Grundsatz Teil des Heizenergieverbrauchs ist 

und nur in Ausnahmen – z. B. wenn zeit- oder raumanteilig zusätzlich zur eigentlichen Hei-

zung elektrische Widerstandsheizungen betrieben werden – Bestandteil des Stromverbrauchs-

kennwertes sein kann.  

Auf Seite 4 wird dem Wegfall der Anforderungen an den Transmissionswärmeverlust Rech-

nung getragen, indem auch die Erläuterungen dazu gestrichen werden. Stattdessen soll erläu-

tert werden, auf welche Wärmeschutzanforderungen sich die Angaben auf Seite 2 beziehen. 

Ferner werden zwei Sätze ergänzt, die die Variabilität der Skale klarstellen. Mit der Formulie-

rung wird die Art der Skalenänderung dargestellt, die den Überlegungen des Verordnungsge-

bers zufolge in den am Markt erhältlichen Softwarelösungen zur Ausweiserstellung bereits 

umgesetzt werden. 

 

Zu Anlage 8 (Muster Aushang Energieausweis auf der Grundlage des Energiebedarfs) 

Anlage 8 wurde unverändert aus der EnEV übernommen. Auf die Klarstellungen zur Mehr-

fachnennung soll der Übersichtlichkeit wegen in den Aushängen, die ja lediglich zusätzliche 

zusammengefasste Darstellungen der Energieausweise für die Fälle des § 16 Abs. 3 darstel-

len, verzichtet werden. 

 

Zu Anlage 9 (Muster Aushang Energieausweis auf der Grundlage des Energieverbrauchs) 

Auf die Klarstellung zu Mehrfachnennungen wird auch hier verzichtet. Erforderlich ist aber 

die Folgeänderung hinsichtlich der Einbeziehung von Heizungen in den Stromverbrauchs-

kennwert (siehe Begründung zu Anlage 7). 

 

Zu Anlage 10 – Muster Modernisierungsempfehlungen 

Mit der Übernahme der Formulierung aus § 20 Abs. 1 Satz 1 soll klargestellt werden, dass es 

wesentlich darauf ankommt, ob Maßnahmen zur kostengünstigen Verbesserung der Energie-

effizienz möglich sind, und nicht darauf, ob Empfehlungen möglich sind. In der Praxis war 

häufig in unzutreffender Weise argumentiert worden, dass auf Modernisierungsempfehlungen 

auch dann verzichtet werden kann, wenn dem Aussteller keine ausreichenden Erkenntnisse 

hierzu vorliegen und er nur aus diesem Grunde keine Empfehlungen aussprechen kann. 
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Zu Nummer 32 (Anlage 11 – Anforderungen an die Inhalte der Fortbildung) 

Es handelt sich im Wesentlichen um Folgeänderungen zur Erweiterung der zugelassenen Be-

rechnungsverfahren für Wohngebäude in Anlage 1 und redaktionelle Anpassungen. 

 

 

Zu Artikel 2 

Die Vorschrift enthält die übliche Neubekanntmachungsermächtigung. 

 

 

Zu Artikel 3 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten der Änderungsverordnung. 


